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VORWORT 

Dieser Bericht enthält für die Gemeinde Wessobrunn einen Flächennutzungsplan mit integrier-
tem Landschaftsplan und Umweltbericht. 

Im Gemeindegebiet sind eine Vielzahl von wertvollen Biotopen zu finden, die zu berücksichti-
gen sind. Die Entwicklung des Hauptorts und der verschiedenen Ortsteile in einem sensiblen 
Naturraum erfordert deshalb eine besondere Berücksichtigung der natürlichen Schutzgüter 
Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Tiere und Pflanzen. 

Auf der Basis des bisher rechtskräftigen Flächennutzungsplans wurde in der Gemeinde Wes-
sobrunn der neue Flächennutzungsplan sowie der Landschaftsplan parallel entwickelt. Dazu 
fanden folgende Beteiligungen statt:  

 Darstellung der Ziele und Aufgaben des Landschaftsplans und Vorstellung der eingegange-
nen Stellungnahmen im Zuge des Scopings (April 2018) 

 Vorstellung der Zielsetzungen von Landschaftsplan und Flächennutzungsplan im Rahmen 
der Bürgerversammlung 

 Diskussion der Ziele der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung (Februar 2019) 
 Vorstellung und Diskussion der Planungsgrundlagen für Grundbesitzer, Land- und Forst-

wirtschaft 
 Erläuterung des Umweltberichts des Vorentwurfs sowie Fassung des Billigungs- und Ausle-

gungsbeschlusses zum Vorentwurf (Juni 2019) 
 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur 1.Trägerbefragung (Juni 2021 und April 

2022) 
 Behandlung des überarbeiteten Entwurfs mit Neufassung des Billigungsbeschlusses (Mai 

2022) 
 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur 2.Trägerbefragung (Mai 2023) 
 Behandlung des überarbeiteten Entwurfs mit Neufassung des Billigungsbeschlusses (Mai 

und Oktober 2023) 
 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur 3.Trägerbefragung (März 2024) 
 Erneute Behördenbeteiligung des Entwurfs in der Fassung vom 04.06.2024  
 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zur 4.Trägerbefragung und Fassung des 

Feststellungsbeschluss am 31.07.2024 
 

Bad Kohlgrub, den 30.07.2024 
 

 

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 

AGL   Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung  
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TEIL A  ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

1 EINFÜHRUNG 

1.1 Anlass und Beauftragung 
Für die Gemeinde Wessobrunn gibt es bislang keinen Landschaftsplan. Im Zuge der Entwick-
lung eines Landschaftsplanes plant die Gemeinde eine Anpassung an die veränderten Verhält-
nisse des Gemeindebereichs. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist eine differenzierte 
Bearbeitung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan.  

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen (§§ 2 Abs. 4, 2a BauGB) ist auch die Erstellung und 
Integration des Umweltberichtes notwendig. Die vorliegende Fassung berücksichtigt dabei das 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), insbesondere mit der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB (Fundstelle: 
BGBl. I 2017, 3720 — 3721). 

Mit der Bearbeitung wurde die Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung (AGL) beauftragt.  

1.2 Rechtliche und fachspezifische Grundlagen 

1.2.1 Flächennutzungsplan 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 
Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 
1 BauGB). Gem. § 1 Abs. 2 BauGB sind Bauleitpläne der Flächennutzungsplan (als vorberei-
tender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (als verbindlicher Bauleitplan). 

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Be-
dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 S. 1 BauGB). Er ist die 
zusammenfassende räumliche Planungsstufe auf der örtlichen Ebene und gibt auch Auf-
schluss über die Maßnahmen und Nutzungsregelungen anderer Planungsträger, die sich im 
Gemeindegebiet räumlich auswirken. 

Der Flächennutzungsplan ist – abgesehen von den Fällen des § 8 Abs. 2 S. 2 und Abs. 4 
BauGB – Grundlage und Voraussetzung für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Er bindet 
die Gemeinde und die an seiner Aufstellung beteiligten öffentlichen Planungsträger, sofern sie 
ihm nicht widersprochen haben (§ 7 BauGB). Er hat dem Einzelnen gegenüber aber keine un-
mittelbare Rechtswirkung. 

Gem. Art. 4 Abs. 2 S.1 BayNatSchG sind Landschaftspläne Bestandteile der Flächennut-
zungspläne (sog. Primärintegration). 

Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und 
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Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen und können als Darstellungen nach den §§ 5 und 9 
BauGB in den Bauleitplan aufgenommen werden, vgl. § 11 Abs. 3 BNatSchG. Nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 g BauGB sind die Darstellungen von Landschaftsplänen in der bauleitplanerischen Abwä-
gung zu berücksichtigen. 

Die Aussagen des genehmigten Flächennutzungsplans, dessen Rechtsnatur der Land-
schaftsplan teilt, sind für den einzelnen Bürger grundsätzlich nicht bindend, jedoch für die 
Träger öffentlicher Belange.  

 

Abb. 1 Integration der Landschaftsplanung in die Raumplanung, LfU 2009 

Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begründung der konkretisierten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege und ihrer Verwirklichung dienenden Erfordernis-
se und Maßnahmen, § 9 Abs. 2 S.1 BNatSchG.  

Die Zielkonkretisierung ist erforderlich, um die abstrakten Ziele des § 1 BNatSchG mit Blick 
auf die konkrete Planungssituation und unter Auflösung etwaiger naturschutzinterner Konflikte 
zu konkretisieren, sodass für den jeweiligen Planungsraum „maßgeschneiderte Ziele“ bestehen 
bleiben (Appel, in: Frenz/Müggenborg, BNatSchG, § 9 Rn.7). 

Die Begriffe „Erfordernisse und Maßnahmen“ entspringen aus der Doppelfunktion der Land-
schaftsplanung als Naturschutzfachplanung einerseits und querschnittsorientierter Planung 
andererseits. Dabei bezieht sich der Begriff der Erfordernisse auf die Querschnittsfunktion der 
Landschaftsplanung und meint sämtliche Anforderungen: 

1) Anforderungen, die aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege an andere öf-
fentliche Stellen und Planungsträger zu stellen sind,  
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2) Anforderungen, deren Planungen und Maßnahmen Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berühren können. 

Die Formulierung von Maßnahmen bezieht sich auf die naturschutzfachliche Funktion der 
Landschaftsplanung (Appel, in: Frenz/Müggenborg, BNatSchG, § 9 Rn.10). 

1.2.2 Landschaftsplan 
Der Landschaftsplan ist die Fachplanung für den Bereich des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege und der Erholungsvorsorge sowie eine zukunftsorientierte, nachhaltige 
Planungsgrundlage für die Gemeinde.  

Durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vom 29. Juli 2009 hat der Bund aufgrund seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 
aus Art. 72 Abs.1, Art. 74 Abs.1 Nr. 29 GG unmittelbar geltende Regelungen getroffen, die am 
01.03.2010 in Kraft getreten sind, wobei die Landschaftsplanung im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in den §§ 8 – 12 BNatschG geregelt ist. Das bayerische Naturschutzgesetz 
weicht hiervon in Art. 4 BayNatSchG partiell ab. Zudem können sich Berührungspunkte zu 
bundes- bzw. landesgesetzlich geregelten Fachgesetzen ergeben. Schließlich sind auch die 
europarechtlichen Vorgaben von besonderer Bedeutung. 

Die besondere Bedeutung der Landschaftsplanung als das planerische und damit vorsorgen-
de Instrument des Naturschutzes wird dadurch unterstrichen, dass § 8 BNatSchG das In-
strument der Landschaftsplanung zum abweichungsfesten allgemeinen Grundsatz des 
Naturschutzes erklärt. 

Gemäß § 9 Abs. 1 BNatSchG hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege (§ 1 BNatSchG) für den jeweiligen Planungsraum zu kon-
kretisieren und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die 
Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und 
Landschaft im Planungsraum auswirken können. 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage der Landschaftsrahmenpläne 
für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen dargestellt, § 11 Abs. 1 S. 1 BNatSchG. 

Nach § 11 Abs. 2 BNatSchG sind Landschaftspläne aufzustellen, insbesondere sobald und 
soweit dies im Hinblick auf wesentliche eingetretene, vorgesehene oder zu erwartende Verän-
derungen von Natur und Landschaft erforderlich ist. So kann zunächst die Erstellung oder Fort-
schreibung eines Flächennutzungsplanes das Erfordernis eines Landschaftsplanes auslösen, 
daneben aber auch erhebliche Veränderungen in der Landschaft mit Auswirkungen auf Natur-
schutz und Landschaftspflege, die nicht primär der Vorbereitung einer baulichen Nutzung die-
nen. Neben diesen wirkungsbezogenen Auslösern erfolgt die Fortschreibung als sachlicher 
oder räumlicher Teilplan bei sachlich oder räumlich begrenzten Umständen (Bayerisches 
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Kommunale Landschaftsplanung in Bayern, 
S.19). 
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Die fachlichen Ansprüche an den Landschaftsplan haben sich im Laufe der Zeit deutlich erhöht. 
Durch die Bindung naturschutzfachlicher Förderprogramme an ein fachliches Konzept wurde 
die Bedeutung des Landschaftsplans weiter gestärkt.  

Für die nachstehenden Leitbilder und Entwicklungsziele ist in der Regel ein Zeitraum von ca. 10 
bis 15 Jahren zugrunde zu legen. 

Eine neue Dimension wurde durch die Novellierung von Bundes- und Landesgesetzgebung 
erreicht, als die flächendeckende Landschaftsplanung als verpflichtend durchzuführen geregelt 
wurde. Parallel hat auch die Einführung der Strategischen Umweltprüfung zu einer neuen Posi-
tionierung der Landschaftsplanung geführt, die im Leitfaden der Obersten Baubehörde detail-
liert ausgeführt wird.  

Der Landschaftsplan trägt im Rahmen des meist mehrjährigen Planungsprozesses nicht nur 
Informationen zusammen, sondern zeigt darüber hinaus Entwicklungsszenarien auf und unter-
stützt deren Diskussion im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit. 

[…] „Anders als bei einem reinen „Naturschutz-Fachplan“ werden im Rahmen der Landschaftsplanung in 
Bayern verschiedene Nutzungs- und Flächenansprüche abgewogen bzw. Alternativen und Kompromisse 
entwickelt. Die Landschaftsplanung soll durch eine problemorientierte Bestandsaufnahme von Naturhaus-
halt und Landschaftsstruktur und eine ökologische und gestalterische Bewertung von Wirkungen und Ab-
hängigkeiten Entscheidungsgrundlagen für die weitere Entwicklung des Gemeindegebiets im Rahmen der 
Bauleitplanung erbringen.“ 
[…] 
„Mit seinem querschnittsorientierten Ansatz verbindet der Landschaftsplan eine umfassende  
Analyse mit einer zukunftsorientierten, abgestimmten Landschaftsentwicklung, die sämtliche  
Raumnutzungen vom Kiesabbau über die Landwirtschaft bis zur Siedlungsentwicklung behandelt. Die 
Landschaftsplanung liefert als Bestandteil der Bauleitplanung einen Beitrag zur sachgerechten Lösung 
von Konflikten, die sich durch die Nutzung von Natur und Landschaft z. B.  
durch Siedlung, Verkehr oder Landwirtschaft ergeben.“ […] 
 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Kommunale Landschaftsplanung in Bayern, 
Leitfaden für die Praxis, S. 7 f. 
 
In „Kommunale Landschaftsplanung in Bayern“ - Leitfaden für die Praxis des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit werden positive Wirkungen des Land-
schaftsplanes für die Gemeinde bei aktuellen Aufgaben und Planungen auf kommunaler 
Ebene genannt. Dazu zählt: 

 Beitrag zur Planungssicherheit 

 Effiziente Verwaltungsarbeit 

 Frühzeitige Beachtung artenschutzrechtlicher Einschränkungen 

 Kostensparen bei Umweltbericht und Umweltverträglichkeitsstudie durch Grundlagendaten 

 Erleichterte Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung aufgrund einer Basis für 
Ausgleich und Ökokonto  

 Stärkung der Außenwirkung (Landschaft als weicher Wirtschaftsfaktor) und des Miteinanders  

 Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln 

 Hilfestellung bei Nutzungskonflikten 
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1.2.3 Umweltbericht 
Im Hinblick auf die Umweltprüfung in der Bauleitplanung (§ 2 Abs. 4 BauGB), ist die Erstellung 
eines Umweltberichtes (§ 2 a BauGB) erforderlich. 

Im Gegensatz zu diesem kreativen und kooperativen Prozess der Landschaftsplanung weist 
der Umweltbericht einen beschreibenden und bewertenden Charakter auf. Er kann in einem 
deutlich kürzeren Zeitraum entstehen und soll primär bewertend darlegen, welche Auswirkun-
gen planerische Darstellungen auf die Umwelt haben können, welche Alternativen in den Pla-
nungsprozess einbezogen wurden und wie negative Folgen vermieden werden sollen. Er 
bedient sich daher der Ergebnisse der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung und fasst 
diese bezogen auf die Umwelt in nachvollziehbarer Weise bewertend zusammen. Daher kann 
der Umweltbericht den Landschaftsplan nicht ersetzen. 

Aus einem meist mehrjährigen Planungsprozess entsteht die Begründung mit Umweltbericht, 
bei dem die verschiedenen Aspekte integriert werden. Die nachfolgende Abbildung veran-
schaulicht diese Zusammenhänge. 

 

Abb. 2 Beiträge aus der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung sowie zusätzliche Fachgutachten fließen in den 
Umweltbericht mit ein 

Auch im vorliegenden Fall sind mehr als 80 % der Aussagen im Umweltbericht aus der Erarbei-
tung der Landschaftsplanung hervorgegangen. Über die Bestandsaufnahme hinaus liefert der 
Landschaftsplan Ideen und Entwicklungsperspektiven. 
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TEIL B RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANUNGSVORGABEN 

2 VERWALTUNGSRAUM
Die Gemeinde Wessobrunn mit ihren Ortsteilen befindet sich im Regierungsbezirk Oberbayern 
im Landkreis Weilheim-Schongau. Die 19. Flächenerhebung zum 31.12.2014 des Bayerischen 
Landesamts für Statistik ergab eine gemeindliche Gebietsfläche von 5.112 ha. Zu den Haupt-
siedlungen gehören Wessobrunn, Haid, Forst und Paterzell. Daneben bestehen allerdings noch 
rund 50 Weiler, wobei sich die meisten davon in Forst befinden. 

Das Rathaus der Gemeinde Wessobrunn mit der gesamten Verwaltung ist in der Zöpfstraße 1 
in Wessobrunn. 

3 LAGE 
Wessobrunn liegt ca. auf dem 47 Grad 50 ’’ nördlicher Breite und 11 Grad östlicher Länge. Die 
Gemeinde befindet sich an der Staatstraße 2057 Weilheim- Landsberg am Lech, ca. 11 Kilo-
meter westlich der Kreisstadt Weilheim. Sie liegt im Südwesten von München, südöstlich von 
Landsberg, nördlich von Peißenberg und nordöstlich von Schongau. 

Die tiefste Stelle des Gemeindegebiets beträgt 580 mm über NN und befindet sich an der Rott 
nördlich des Zellsees, der höchste Punkt stellt der Guggenberg mit 796 m über NN dar. 

 

Abb. 3 Lage der Gemeinde Wessobrunn im Raum, Kartengrundlage: Bayern-Atlas, 2015 
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4 VORGABEN DER LANDES- UND REGIONALPLANUNG  

4.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) 
Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern ist das landesplanerische Gesamtkonzept 
der Staatsregierung für die räumliche Entwicklung und Ordnung Bayerns. Das LEP enthält Zie-
le, die fachübergreifend die raumbedeutsamen öffentlichen Planungen und Maßnahmen koor-
dinieren. Das LEP bildet den Rahmen für die Regionalplanung (RP) in den 18 Regionen 
Bayerns. In den Regionalplänen werden die LEP- Ziele auf den jeweiligen Teilraum bezogen 
konkretisiert (z.B. durch Vorranggebiete für Hochwasserschutz). Alle öffentlichen Stellen und 
auch private Planungsträger, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, sind bei ihren Planungen 
zwingend an die als Rechtsverordnung erlassenen Grundsätze und Ziele gebunden; Kommu-
nen haben ihre Bauleitplanung an die Ziele anzupassen, § 1 Abs. 4 BauGB. 

Da die fachlichen Ziele soweit sie die Gemeinde Wessobrunn betreffen, im Regionalplan ent-
halten sind, werden diese dort behandelt.  

4.2 Regionalplan der Region Oberland 
Gemäß der Strukturkarte des LEP aus dem Jahr 2013, die dem Regionalplan zugeordnet ist, 
zählt die Gemeinde Wessobrunn zur Region Oberland (17) und zur Gebietskategorie „Allge-
meiner ländlicher Raum“.  

Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass alle Erfordernisse der Raumordnung, namentlich die 
Ziele, die Grundsätze sowie die sonstigen Erfordernisse der Raumplanung (Art. 2 Nr.1 
BayLplG) Bindungswirkung besitzen. Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten und 
die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumplanung in Abwägungs- und Ermes-
sensentscheidungen zu berücksichtigen, Art. 3 Abs. 1 BayLplG. Konkret für die Bauleitplanung 
schreibt § 1 Abs. 4 BauGB das Anpassungsgebot der Bauleitpläne an die Ziele der Raumord-
nung vor. Vor diesem Hintergrund sollen vorliegend für die Gemeinde Wessobrunn besonders 
relevante Zielvorgaben bzw. Grundsätze hervorgehoben werden.  

Die Moore zwischen Peiting und Wessobrunn und die Wälder zwischen Peißenberg und Rais-
ting werden im Regionalplan zu landschaftlichen Vorbehaltsgebieten bestimmt. In einem 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet ist den Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege bei allen überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein besonderes 
Gewicht beizumessen (RP 17 B I 3.1 (Z)).  

Weiterhin führt der Regionalplan hierzu aus: Lage und Abgrenzung der landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiete bestimmen sich nach Karte 3 – Landschaft und Erholung – die Bestandteil des 
Regionalplans ist. Nicht Bestandteil der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete sind Bereiche, die 
sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) befinden oder die nach § 34 
BauGB (Innenbereich) zu beurteilen sind (RP 17 B I 3.1 (Z)). 

Die besondere Bedeutung der Gebiete ist in jedem Einzelfall nach der jeweiligen Zweckbe-
stimmung gemäß Begründungskarten 1 und 2, im Übrigen nach der individuellen Bedeutung für 
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den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Vorsorge für eine ruhige, nachhaltige, naturbe-
zogene Erholung zu beurteilen. Die dargestellten landschaftlichen Vorbehaltsgebiete ergänzen 
das Netz naturschutzrechtlich gesicherter Gebiete, für die grundsätzlich die gleichen landespla-
nerischen Vorbehalte gelten, soweit nicht durch bestehende Rechtsnormen, insbesondere 
Schutzgebietsverordnungen, fachgesetzliche Regelungen oder rechtsverbindliche internationa-
le Vereinbarungen weitergehende Erfordernisse bestehen (RP 17 B I 3.1 (Z)).  

Unter dem Aspekt der gewerblichen Wirtschaft wird festgelegt, dass u.a. in dem Tourismus-
gebiet Pfaffenwinkel (9) der Tourismus vor allem durch eine nachfragegerechte qualitative Ver-
besserung der gewerblichen und kommunalen Einrichtungen gesichert und weiterentwickelt 
werden soll (RP 17 B IV 3.5 (Z)).  

Ausweislich der Abgrenzung der Tourismusgebiete in der Begründungskarte zu B IV 3 Touris-
mus befindet sich die Gemeinde Wessobrunn im Tourismusgebiet Pfaffenwinkel.  

Zur räumlichen Steuerung der Errichtung raumbedeutsamer Windkraftanlagen werden in Be-
zug auf die Energieversorgung Vorranggebiete und Ausschlussgebiete dargestellt (RP 17 B X 
3.3.2 (Z)). 

Das Gebiet WK 7 auf den Gemeinden Hohenpeißenberg und Wessobrunn ist als Vorrangge-
biet für Windkraftanlagen ausgewiesen (RP 17 B X 3.3.2 (Z)). In den Vorrangbieten für Wind-
kraftanlagen hat die Nutzung der Windenergie Vorrang gegenüber anderen konkurrierenden 
Nutzungsansprüchen (RP 17 B X 3.3.2 (Z)). 

Maßnahmen und Planungen im Umfeld von Vorranggebieten für Windkraftanlagen dürfen die 
vorgesehenen Nutzungen innerhalb von Vorranggebieten nicht erheblich einschränken (RP 17 
B X 3.3.3 (Z)).  

Im Hinblick auf die Wasserwirtschaft im Rahmen der Wasserversorgung zur Sicherung der 
Trinkwasserversorgung sind in der Gemeinde Wessobrunn Wassergewinnungsbiete als Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete mit den Bezeichnungen WM-VR-10, WM-VR-15 ausgewiesen (RP 
17 B XI 3.2 (Z)). In den Vorranggebieten Wasserversorgung sind andere raumbedeutsame 
Nutzungen auszuschließen, soweit diese mit dem Schutz des Grundwassers nicht vereinbar 
sind (RP 17 B XI 3.2 (Z)). 

Zur Sicherung des Hochwasserabflusses und der Retention werden Vorranggebiete Hochwas-
ser ausgewiesen. Dabei ist zum einen die Rott zwischen Zellsee und Mündung Alte Ammer auf 
den Gebieten Wessobrunn, Wielenbach, Raisting und zum anderen St. Leonhard i.F. in Wes-
sobrunn als solches Vorranggebiet gelistet. Die Vorranggebiete Hochwasser sollen in ihrer 
Funktion als Rückhalteflächen erhalten werden. Soweit aus überwiegenden Gründen zum Wohl 
der Allgemeinheit eine entgegenstehende Nutzung erforderlich wird, sollen auf gleicher Pla-
nungsebene die notwendigen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden (RP 17 B 
XI 6.3 (Z)). 

Die fachlichen Ziele werden im Detail bezogen auf die Gemeinde und das Gemeindegebiet in 
Kapitel 6 detailliert beschrieben. 
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TEIL C BESCHREIBUNG DES GEMEINDEGEBIETES 

5 INFORMATIONEN UND GRUNDLAGEN ZUR GEMEINDE 

5.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Der Geltungsbereich des zukünftigen Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 
umfasst das gesamte Gemeindegebiet. 

5.2 Charakterisierung des Gemeindegebietes 

 

Abb. 4 Auszug aus der topographischen Karte 1 : 100.000 (ohne Maßstab) 

Die Gemeinde Wessobrunn wird durch die Staatsstraße 2057 Weilheim – Landsberg durchzo-
gen. Bei Zellsee zweigt die Kreisstraße WM 8 ab, die über St. Leonhard in Forst nach Westen 
hin zu Birkland führt. Die Kreisstraße WM 14 verläuft von St. Leonhard nach Süden in Richtung 
Hohenpeißenberg. Oberhalb von Zellsee zweigt von der WM 8 die WM 29 ab, die über Pater-
zell nach Peißenberg führt. Durch Gemeindeverbindungsstraßen sind die einzelnen Weiler mit 
der Staatsstraße, den Kreisstraßen und untereinander verbunden. Die Weiler in Forst sind weit 
verstreut und befinden sich in dünn besiedelten Teilen des Gemeindegebiets, sodass die zu 
unterhaltenden Straßen entsprechend lang sind (Schubert, in: 1250 Jahre Wessobrunn, S.324) 
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Das weitläufige Gemeindegebiet umfasst laut der Flächenerhebung von 2019 eine Größe von 
5.112 ha. Davon sind 2.577 ha Landwirtschaftsfläche, 2156 ha Waldfläche und 103 ha Wasser-
fläche sowie 276 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche. 

Der Wald im Gemeindegebiet ist ungleichmäßig verteilt und großflächig v.a in der Peripherie 
der Ortschaften anzufinden. 

Eine größere Waldfläche befindet sich im Nordosten des Gemeindegebiets, eine weitere 
durchzieht das Gebiet von Nord-Ost nach Süd-Ost und teilt das Gemeindegebiet, bis es zu-
sammenhängend parallel zur Gemeindegrenze nach Süden verläuft. 

Die nicht von Wald betroffene Fläche im Norden stellt den Siedlungsschwerpunkt dar. Um die-
se Siedlungsfläche herum befindet sich landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Die nicht vom Wald 
betroffene südliche Gebietsfläche ist geprägt von lockerer Besiedelung und größeren Flächen 
landwirtschaftlich genutzter Flächen.  

Geprägt ist der gemeindliche Siedlungscharakter von zahlreichen Weilern. 

Das Klima in Wessobrunn und im Besonderen in Forst wird durch die exponierte Plateaulage 
bestimmt, die u.a. in heftigen Stürmen resultiert. Diese sind vor allem an der Geländestufe, an 
der die vom Lech ansteigende hügelige Hochfläche steil in die Ebene südlich des Ammersees 
abfällt (Schubert, in: 1250 Jahre Wessobrunn, S.322) festzustellen. 

5.3 Geschichte 
Für den Landschaftsplan ist insbesondere die Landschaftsgeschichte von besonderer Bedeu-
tung, sodass im Folgenden diese in den Fokus gerückt wird. Die geologische Entwicklung wird 
ausführlich in Kapitel 7.3.1 beschrieben. 

Zu den erwähnten Verkehrs- und Handelswegen zählen die Altstraßen (wie die im Übergangs-
bereich zum Südlichen Allgäu parallel zum Lech verlaufene Römerstraße Via Claudia Augusta) 
sowie die Rott und Salzfuhrstraßen, die von Traunstein bis ins Allgäu führten. 

Nach dem Entwurf einer kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns des Landesamts für Um-
welt bildeten in der bayerischen Frühzeit die Kirchen und Klöster kulturelle Mittelpunkte. So 
trieben Mönche ausgehend vom Bistum Augsburg die Rodungstätigkeit und Besiedelung voran.  

Die Gemeinde Wessobrunn wurde 1978 aus den drei ehemaligen Gemeinden Wessobrunn, 
Forst und Haid gebildet. Die verschiedenen Eiszeiten haben in dieser Region eine vielfältige 
und abwechslungsreiche Moränenlandschaft geformt. So bestimmen heute Hügel, Wälder, 
Wiesen und eine meist lockere Bebauung das Bild. 

Für die Geschichte der Gemeinde prägend war und ist das Kloster Wessobrunn. Auf dem In-
ternetauftritt der Gemeinde wird zur Gründung dessen folgende Sage wiedergegeben: 

„Herzog Tassilo III. von Bayern ließ sich, müde von der Jagd, mit seinem Jagdbegleiter Wezzo 
im weichen Moos unter hohen Bäumen nieder. Ihn dürstete, aber nirgends war Wasser zu fin-
den. Er schlummerte ein und sah im Traum vom Himmel herab eine Leiter zur Erde senken. 
Auf ihr stiegen Engel hernieder, schöpften aus einer Quelle und tranken das reine, helle Was-
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ser. Tassilo erwachte. Plötzlich hörte er es in der Nähe rauschen; aus einem Stein sprudelte 
das reinste Wasser hervor. Er hieß seinem Jadtbegleiter Wezzo einen Trunk davon bringen und 
sagte: „Wezzo, du bist der Erste, der von dem Quell schöpfte; darum soll er Wessobrunn hei-
ßen." Der Trank schmeckte ihm, als wäre es der köstlichste Wein. Und an dem Orte gründete 
Herzog Tassilo III. das Kloster, welches von dem Quell seinen Namen hat.“ 

Die Linde, unter der sich Herzog Tassilo III. von Bayern nach der Sage niederließ ist heute 
noch zu besichtigen. Laut des Internetauftritts des Tourismusverbands Pfaffenwinkel handelt es 
sich dabei um eine Sommerlinde mit einem Umfang von 14 Metern, einer Höhe von 25 Metern 
und einem Durchmesser von 27 Metern.  

Eine Brandkatastrophe um 1220 vernichtete das Kloster und die Kirche bis auf die Grundmau-
ern und erforderte eine Bauperiode, die von Abt Leonhard Weiß begonnen und erst im Jahre 
1285 beendet wurde. Von der damaligen Inneneinrichtung können noch Plastiken im Wes-
sobrunner Saal des Bayerischen Nationalmuseums und in Wessobrunn das spätromantische 
Kruzifix und der Römerturm („Graue Herzog“) angesehen werden. 

Die Mariengrotte – die weiterhin die Landschaft vor ihrem geschichtlichen Hintergrund prägt- 
befindet sich auf dem Fußweg zwischen dem „Grauen Herzog" und der Tassilolinde, wurde im 
Jahre 2009 aus Tuffsteinen der ehemaligen Klosterkirche erbaut und geweiht. Die darin befind-
liche Madonnenstatue ist eine Kopie der um 1235/50 entstandenen „Mutter der Heiligen Hoff-
nung". Die Originalfigur befindet sich heute im Nationalmuseum in München. Es ist eines der im 
ältesten marianischen Gnadenbilder in Bayern. 

Bis zur Säkularisation im Jahre 1803 zählte zum Klosterbesitz ein Eibenwald in Paterzell, in 
dem im Süden befindlichen Ortsteil Wessobrunns. Wie aus dem Internetauftritt Gemeinde 
Wessobrunn hervorgeht, erklärte bereits 1913 der Weilheimer Arzt Dr. Fritz Kollmann diesen zu 
einem „Staatlichen Naturdenkmal“ bis 1939 der Wald sodann unter Naturschutz gestellt wurde. 
Er zählt als letztes und größtes zusammenhängendes Eibenvorkommen in Deutschland mit ca. 
2300 über mannshohe Eiben zu den ältesten Naturschutzgebieten Deutschlands. In dem heute 
staatlichen Naturschutzgebiet, das ca. 87,8 ha groß ist, wurde im Jahr 1995 von dem damals 
zuständigen Forstamt Weilheim ein Eibenlehrpfad angelegt. 

Im ehemaligen Kloster werden Führungen durch den Verein Wessofontanum für kunstge-
schichtlich interessierte Besucher vorgenommen. Hervorzuheben ist in diesem Zuge auch, 
dass das Kloster Wessobrunn als Heimat der "Wessobrunner Schule" gilt. So schwärmten 
mehrere Hundert Künstler des südbayerischen Barocks von hier aus und bauten in Europa fast 
mehrere Tausend Kirchen, Klöster und Schlösser oder schmückten mit Wessobrunner Stuck 
und Malerei. Dabei ist die Wieskirche, errichtet von Dominikus Zimmermann, ist eines der be-
deutendsten Werke der Wessobrunner Schule. Besichtigt werden kann unter anderem auch die 
Pfarrkirche St. Johannes Baptist sowie das Historische Brunnenhaus. 

An klösterliche Nutzungs- und Lebensformen erinnern auch alte Fischweiher, wie die durch das 
Kloster Wessobrunn im 15. Jahrhundert zum Zellsee aufgestaute Rott (Landesamt für Umwelt, 
Entwurf einer kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns als Beitrag zur Biodiversität, S. 6). 

Landschaftsprägend ist auch die Kreuzbergkapelle. Sie liegt auf einer kleinen Anhöhe, an der 
Straße von Wessobrunn nach Landsberg und erinnert an jene Stelle, wo 955 von den Ungarn 
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sechs Mönche und Abt Thiento erschlagen wurden. 

Zu diesen Sehenswürdigkeiten ist auch das in einem Findling unter einer großen Linde im Jah-
re 1875 gemeißelte Wessobrunner Gebet von ca. 800, das den Ursprung von Gott und der 
Schöpfung thematisiert. Ein Findling ist ein vom Gletscher mitgeführter Gesteinsblock, der 
durch Felsstürze und Lawinen auf die Eisoberfläche gelangt und abgesetzt wird (Tauchmann, 
in: 1250 Jahre Wessobrunn, S.356). 

Im Ortsteil Forst steht die Pfarrkirche St. Leonhard, bei der jährlich ein Leonhardiritt am 6. No-
vember stattfindet und zu den ältesten dieser Gegend zählt und bereits im 17. Jahrhundert dort 
abgehalten wurde. 

5.4 Lage im Naturraum  
Die naturräumliche Gliederung liefert die großräumige, regionale Basis für das kleinräumig prä-
gende Landschaftsbild. 

Nach der naturräumlichen Gliederung von Deutschland liegt Wessobrunn in der Großlandschaft 
Alpenvorland, der Naturraum Haupteinheit „Voralpines Moor- und Hügelland“ und innerhalb 
dessen in der Untereinheit “Jungmoränenlandschaft des Ammer-Loisach-Hügelland“. 
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5.5 Abgrenzung und Beschreibung landschaftsökologischer 
Raumeinheiten 

5.5.1 Übersicht 
Ziel dieses Kapitels ist es, einen Einblick in das Gemeindebild zu geben und insbesondere die 
Bürger in die Lage zu versetzen, die wichtigsten Rahmenbedingungen in ihrem Gemeindege-
biet kennen zu lernen. So wird die Voraussetzung für das Verständnis der kommunalen Zielset-
zungen aus landschaftsplanerischer und städtebaulicher Sicht geschaffen. 

Nachfolgend wird eine Bewertung der Landschaft auf der Grundlage von ökologischen Raum-
einheiten durchgeführt. Ökologische Raumeinheiten kennzeichnen einen spezifischen Land-
schaftsausschnitt, der über eine ökologisch annähernd homogene Struktur verfügt.  

Die Grundlage zur Abgrenzung und Bewertung der Raumeinheiten bilden unter Berücksichti-
gung einer detaillierten Analyse von Geologie, Böden, Vegetation, Nutzung und davon abhän-
gigen Pflanzengemeinschaften, folgende Parameter: 

 Natürliche Raumausstattung 

 Ökologische Funktion 

 Heutige Nutzung 

 Bewertung im Hinblick auf den Naturhaushalt 

 Räumliche Entwicklungs- und Zielvorstellungen aus der Sicht der Landschaftsplanung 

Nachfolgend wird zunächst eine Übersicht über die einzelnen Raumeinheiten gegeben und im 
Anschluss detailliert in einem gleichbleibenden Schema beschrieben. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Parameter können in der Gemeinde Wessobrunn 
vier verschiedene ökologischen Raumeinheiten differenziert werden (siehe dazu die Abbildun-
gen auf den folgenden Seiten): 

 Jungmoränenlandschaft mit hohem Anteil an Mooren 

 Waldarme Jungmoränenlandschaft in Plateaulage 

 Jungmoränenlandschaft in kuppierter Lage 

 Konglomerat und Schotter in Hanglage 

 Auestandorte um Fließgewässer und Seen 
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   Jungmoränenlandschaft mit hohem Anteil an Mooren 
 

   Waldarme Jungmoränenlandschaft in Plateaulage 
 

   Jungmoränenlandschaft in kuppierter Lage 
 

   Konglomerat und Schotter in Hanglage 
    

   Auestandorte um Fließgewässer und Seen 

 

Abb. 5 Abgrenzung der ökologischen Raumeinheiten (eigene Darstellung) 
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5.5.2 Beschreibung der einzelnen Raumeinheiten 
Jungmoränenlandschaft mit hohem Anteil an Mooren  

    

Abgrenzung Diese Raumeinheit erstreckt sich im gesamten Westen des Gemeindegebietes.  

natürliche Ausstat-
tung 

Die geologische Grundlage stellen die würmzeitliche Jungmoräne mit Endmo-
renenzügen und z.T. Schotter sowie Torfflächen dar. Daraus entwickelten sich 
Braunerde Pseudogley und Bodenkomplexe aus Gley. 

Als potentielle natürliche Vegetation würde sich ein Grauerlen-(Eschen-
Sumpfwald im Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald; örtlich mit Wal-
zenseggen-Schwarzerlen-Bruchwald sowie waldfreier Moorvegetation oder 
Torfmoosfichtenwald entwickeln. 

ökologische       
Funktion 

In diesem Bereich liegen die als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Moore 
(Rohrmoos, Schwaigwaldmoos). Diese Flächen sind größtenteils bewaldet. 
Weitere Moorflächen (Breitenfilz) sind zusätzliche als FFH-Gebiete (Moorkette 
von Peiting bis Wessobrunn) geschützt. Dieser Komplexlebensraum stellt einen 
großflächigen Rückzugsbereich für seltene Tier- und Pflanzenarten dar. 

In den teilweise durch Grünlandwirtschaft geprägten Flächen finden sich Klein-
strukturen wie Einzelbäume, Feldgehölze und Hecken, die als Trittsteine einen 
Beitrag zum Biotopverbund leisten können. Außerdem kommen bachbegleiten-
de Gehölzsäume, Auwaldreste und Hoch- und Niedermoorbereiche vor, die 
einen entscheidenden Beitrag als Biotopverbundachsen darstellen. 

heutige Nutzung Die Raumeinheit ist durch ein Mosaik aus Feuchtflächen, Grünland und Wald 
bestimmt. Dazwischen befinden sich kleinere landwirtschaftliche Weiler (Filz-
schuster, Moosweber, Schmidhof) 

Bewertung Für das Artenpotential des Raumes wichtige Raumeinheit mit einer hohen na-
turschutzfachlichen Wertigkeit als Lebensraum seltener und gefährdeter Vogel-
arten mit Sonderstandorten und großflächiger Verbundfunktion. 

landschafts-
planerisches  
Entwicklungsziel 

Siedlungsentwicklung Siedlungsentwicklung hier nur im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlicher Privilegierung erfolgen. 

Verkehr Die Erschließungen für die Land- und Forstwirtschaft 
sowie einzelne Weiler sind ausreichend vorhanden.  

Landwirtschaft Durch die Standortbedingungen dominiert Grünland-
nutzung. Diese begrenzen die Nutzungsintensität.  
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Jungmoränenlandschaft mit hohem Anteil an Mooren  

Forstwirtschaft Der Bereich ist neben den Moorvegetationen durch 
Wald bestimmt. Wegen der hohen naturschutzfachli-
chen Bedeutung sollte auch Vertragsnaturschutz im 
Wald in Natura 2000-Flächen und Randbereichen 
überprüft werden, um standortgerechte Wälder zu 
fördern. Der Umbau von fichtendominierten Waldflä-
chen in standortgerechte Bestände ist anzustreben. 
Hierzu bietet sich auch der naturschutzrechtliche Aus-
gleich an. 

Erholung Der vielfältige Wechsel von unterschiedlichen Flä-
chennutzungen führt zu einer strukturell besonders 
attraktiven Landschaft, die eine gute Erholungseig-
nung besitzt. Die Anbindung und Integration in ein 
örtliches und überörtliches Rad- und Wanderwegenetz 
ist gegeben. 

Die Rundwanderwege und Lehrpfade könnten ergänzt 
werden. 

Sicherung des Natur-
haushaltes 

Moorgebiete, Streuwiesen und Feuchtwiesen sollen im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes durch sachge-
rechte Pflege unter Berücksichtigung der Ansprüche 
vorkommender artenreicher Tier- und Pflanzenarten 
bewirtschaftet werden.  

Die Renaturierung von degradierten Mooren im Natu-
ra2000 Gebiet ist anzustreben. 

Naturnahe Wälder sollen im Rahmen der üblichen 
Bewirtschaftung gefördert bzw. erhalten werden. 

Voraussetzungen für die Erhaltung der bedeutsamen 
Biotopflächen ist der Verzicht auf Eingriffe und die 
Sicherung bzw. Förderung einer extensiven landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung.   

Tab. 1 Raumeinheit „Jungmoränenlandschaft mit hohen Anteil an Mooren“ 
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Waldarme Jungmoränenlandschaft in Plateaulage 

    
Abgrenzung Diese Raumeinheit liegt zentral im Gemeindegebiet und ist von den Raumein-

heiten der Jungmoräne mit Mooren im Westen und von Konglomerat und Schot-
tern in Hanglage im Osten eingerahmt. 

natürliche Ausstat-
tung 

Die geologische Grundlage stellt die würmzeitliche Jungmoräne mit Endmo-
renenzügen und z.T. Schotter dar.  
Als potentielle natürliche Vegetation würde sich ein Waldgersten-Tannen-
Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-Tannen-Buchenwald; örtlich mit 
Giersch-Bergahorn-Eschenwald oder in feuchten Teilflächen Grauerlen-
(Eschen-)Sumpfwald entwickeln. 

ökologische       
Funktion 

In den landwirtschaftlich genutzten Flurbereichen finden sich Kleinstrukturen wie 
Einzelbäume, Feldgehölze und Hecken, die als Trittsteine einen Beitrag zum 
Biotopverbund leisten können. Die größte Rolle spielen in dieser Raumeinheit 
die landschaftstypischen biotopgeschützten Baumhecken aus alten Eichen, 
Linden und Ahorn. Außerdem kommen bachbegleitende Gehölzsäume vor, die 
einen Beitrag als Biotopverbundachsen leisten. 

heutige Nutzung Dieser Bereich ist ein Mosaik aus unterschiedlichen Nutzungen. Hauptsächlich 
herrscht die landwirtschaftliche Nutzung in Form von Grünland und etwas 
Ackerland vor. Der Großteil der einzelnen, landwirtschaftlichen Weiler (z.B. Lin-
den, Feuchten, Burgstall, Holzlehen, Schwiegle) sowie der Ortsteil Forst/ 
St.Leonhard befinden sich in dieser Raumeinheit. 

Bewertung Es handelt sich um eine traditionell genutzte und vielfältige Raumeinheit mit 
hohem ökologischem Potential. Die vorhandenen Kleinstrukturen (s.o.) bilden 
ein Trittsteingerüst, dessen für die Bewahrung der traditionellen Kulturlandschaft 
um Forst entscheidend ist. 

landschafts-
planerisches  
Entwicklungsziel 

Siedlungsentwicklung Die Entwicklung umfasst hier vor allem das Schließen 
von Baulücken und Abrundungen im Anschluss an 
bestehende Siedlungsbereiche. Die bauliche Entwick-
lung im Außenbereich muss die Belange der Denk-
malpflege, des Landschaftsbilds, des Natur- und 
Immissionsschutzes berücksichtigen und kann nur im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Privilegierung erfol-
gen. 

Verkehr Die Erschließungen für das Siedlungsgebiet sowie für 
die Land- und Forstwirtschaft sind ausreichend vor-
handen.  
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Waldarme Jungmoränenlandschaft in Plateaulage 

Landwirtschaft Diese Raumeinheit ist aufgrund der günstigeren Er-
zeugungsbedingungen insbesondere in nicht zu stark 
geneigtem Gelände teilweise als Vorrangfläche für die 
Landwirtschaft anzusehen. Extensivierungen in Steil-
lagen sind wünschenswert. 

Forstwirtschaft Eine standortgerechte forstwirtschaftliche Nutzung 
sowie die Förderung von Tanne und Laubholz sollte 
aufgrund der globalen Erwärmung angestrebt werden. 

Erholung Der vielfältige Wechsel von unterschiedlichen Flä-
chennutzungen führt zu einer strukturell reichhaltigen 
Landschaft, die eine gute Erholungseignung besitzt. 
Die Anbindung und Integration in ein örtliches und 
überörtliches Rad- und Wanderwegenetz ist gegeben. 

Sicherung des Natur-
haushaltes 

Verbliebene Kleinstrukturen wie Einzelbäume, Feld-
gehölze, Gehölzsäume und naturnahe Gräben sowie 
die bedeutenden Baumhecken sollten gefördert und 
ergänzt werden zum langfristigen Aufbau eines Ver-
bundsystems mit Trittsteinbiotopen 

Tab. 2 Raumeinheit „Waldarme Jungmoränenlandschaft in Plateaulage“ 

 

Jungmoränenlandschaft in kuppierter Lage 

      

Abgrenzung Diese Raumeinheit erstreckt sich im nördlichen Gemeindebereich. 

natürliche Ausstat-
tung 

Die geologische Grundlage stellt die würmzeitliche Jungmoräne mit Endmo-
renenzügen und z.T. Schotter dar. Darauf entwickelten sich Braunerde Pseu-
dogley und Bodenkomplexe aus Gley.  

Als potentielle natürliche Vegetation würde sich überwiegend ein Waldgersten-
Tannen-Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-Tannen-Buchenwald; örtlich 
mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald oder Grauerlen-(Eschen-)Sumpfwald sowie 
waldfreier Hochmoor-Vegetation oder Torfmoos-Fichtenwald entwickeln. 
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Jungmoränenlandschaft in kuppierter Lage 

ökologische       
Funktion 

In den landwirtschaftlich genutzten Flurbereichen finden sich Kleinstrukturen wie 
Einzelbäume, Feldgehölze und Hecken, die als Trittsteine einen Beitrag zum 
Biotopverbund leisten können. Es kommen bach- und stillgewässerbegleitende 
Gehölzsäume und Feuchtwiesen in diesen Bereichen vor, die einen entschei-
denden Beitrag als Biotopverbundachsen darstellen. 

heutige Nutzung Aufgrund seiner Lage und historischer Entwicklung befindet sich in dieser 
Raumeinheit der Siedlungsschwerpunkt mit dem Hauptort Wessobrunn sowie 
den Ortsteilen Haid und Schellschwang und Einzelhöfen. Hauptsächlich herrscht 
die landwirtschaftliche Nutzung in Form von Grünland und Ackerland teilweise in 
großen Flächen vor. Im Siedlungsbereich sind auch Streuwiesen anzutreffen. 

Bewertung Es handelt sich um eine traditionell genutzte und vielfältige Raumeinheit mit 
einem relativ hohen Anteil an dörflichen Siedlungsflächen mit den Hauptsied-
lungsräumen Haid und Wessobrunn. Die vorhandenen Kleinstrukturen (s.o.) 
bilden ein Trittsteingerüst, auf deren Erhaltung Wert gelegt werden sollte und 
die es noch stärker zu vernetzen gilt. Die Flächen haben Bedeutung für den 
Wasserschutz (Trinkwasserversorgung, zwei Wasserschutzgebiete). 

landschafts-
planerisches  
Entwicklungsziel 

Siedlungsentwicklung Der Teilraum bildet den Schwerpunkt der Siedlungs-
entwicklung im Gemeindegebiet. Das Schließen von 
Baulücken und Abrundungen im Anschluss an beste-
hende Siedlungsbereiche sind anzustreben. Die bauli-
che Entwicklung im Außenbereich muss die Belange 
der Denkmalpflege, des Landschaftsbilds, des Natur- 
und Immissionsschutzes berücksichtigen. 

Verkehr Die Erschließungen für das Siedlungsgebiet sowie für 
die Land- und Forstwirtschaft sind ausreichend vor-
handen. Für die Entlastung des Hauptortes Wes-
sobrunn sollte eine Umgehung eingeplant werden. 

Landwirtschaft Diese Raumeinheit ist aufgrund der günstigeren Er-
zeugungsbedingungen insbesondere in nicht zu stark 
geneigtem Gelände als Vorrangfläche für die Land-
wirtschaft anzusehen. Extensivierungen sind im Rah-
men des anzustrebenden Biotopverbunds zwischen 
den artenreichen Extensivwiesen in Hanglage und den 
Feuchtwiesen sowie in den Bereichen des Wasser-
schutzgebietes anzustreben.  

Forstwirtschaft Es sollte eine standorttypische Baumartenzusammen-
setzung angestrebt werden. Im Blick auf den Klima-
wandel ist Laubholz zu fördern. 
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Jungmoränenlandschaft in kuppierter Lage 

Erholung Der vielfältige Wechsel von unterschiedlichen Flä-
chennutzungen sowie die Geschichte des Ortes Klos-
ter Wessobrunn führt zu einer strukturell reichhaltigen 
Landschaft, die eine gute Erholungseignung besitzt. 
Die Anbindung und Integration in ein örtliches und 
überörtliches Rad- und Wanderwegenetz ist gegeben. 
Durch überörtliche Wanderwege besitzen die Erho-
lung  und das Landschaftsbild einen besonderen Stel-
lenwert. 

Sicherung des Natur-
haushaltes 

Verbliebene Kleinstrukturen wie Einzelbäume, Feld-
gehölze, Gehölzsäume und naturnahe Gräben sollten 
gefördert und ergänzt werden zum langfristigen Auf-
bau eines Verbundsystems mit Trittsteinbiotopen. 

Tab. 3 Raumeinheit „Jungmoränenlandschaft in kuppierter Lage“ 

 

Konglomerat und Schotter in Hanglage 

  

Abgrenzung Diese Raumeinheit umfasst die Flächen des Höhenrückens St. Leonhard entlang 
Paterzell von Nord nach Süd. Sie wird mittig unterbrochen durch die Raumeinheit 
der Auebereiche und verläuft dann weiter im Norden des Gemeindegebietes. 

natürliche Ausstat-
tung 

Die geologische Grundlage stellen alpenrandnahes Konglomerat und jüngere 
Deckenschotter sowie Obere Süßwassermolasse dar. Darauf entwickelten sich 
Braunerden unterschiedlicher Mächtigkeit. 

Als potentielle natürliche Vegetation würde sich ein Waldgersten-Tannen-
Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-Tannen-Buchenwald; örtlich mit 
Giersch-Bergahorn-Eschenwald. In diesem Bereich kommt auch der „Paterzeller 
Eibenwald“ vor.  

Durch die Hanglage kommt es sowohl zum Austritt von Hang- und Schichtwasser 
als auch zu kleinflächigen Trocken- und Magerstandorten. 
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Konglomerat und Schotter in Hanglage 

ökologische       
Funktion 

In diesem Bereich liegt das bedeutende Naturschutzgebiet „Paterzeller Eiben-
wald“ mit wertvollen Biotopbereichen dar (Kalktuffquellen). 

heutige Nutzung Ein großer Teil ist bewaldet. Dabei stellt ein Großteil das Naturschutzgebiet „Pa-
terzeller Eibenwald“ dar. Die Bewirtschaftung ist durch die steile Hanglage gene-
rell schwierig. Der Siedlungsbereich Paterzell mit angrenzender 
landwirtschaftlicher Grünlandnutzung liegt in der Raumeinheit. 

Bewertung Die großflächigen, geschlossenen Waldflächen bilden ein Rückzugsgebiet für 
Wildtierarten, insbesondere Vögel, Rehwild und Kleinsäuger. Die offenen Flächen 
sollten erhalten bleiben. 

Das Gebiet hat Bedeutung für den Wasserschutz und die Trinkwasserversorgung. 

landschafts-
planerisches  
Entwicklungsziel 

Siedlungsentwicklung Abgesehen vom Siedlungsbereich Paterzell, spielt die 
Siedlungsentwicklung aufgrund der hohen Bewaldung 
und der Steillagen keine Rolle.  

Verkehr Der Bereich verfügt über ein dichtes Forstwegenetz. 
Weiterhin führt die Kreisstraße durch das Gebiet. Weite-
re Erschließungen sind nicht erforderlich. 

Landwirtschaft Die Landwirtschaft spielt eine untergeordnete Rolle, da 
es sich allenfalls um extensiv nutzbares Grünland in 
Hanglage handelt. 

Forstwirtschaft Es sollte eine standorttypische Baumartenzusammen-
setzung mit Tanne und Laubholz angestrebt werden. 
Weiterhin ist der Eibenbestand zu fördern. 

Erholung Durch die Erschließung mit Wanderwegen, Erlebnispfa-
den, dem Gasthaus Eibenwald hat der Bereich eine 
hohe Bedeutung für die Naherholung. 

Sicherung des Natur-
haushaltes 

Naturnahe Wälder sollen im Rahmen der üblichen Be-
wirtschaftung gefördert bzw. erhalten werden. 

Tab. 4 Raumeinheit „Konglomerat und Schotter in Hanglage“ 
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Auestandorte um Fließgewässer und Seen 

       

Abgrenzung Diese Einheit beschreibt den Bereich des Flusses Rott mit ihren Zuflüssen wie 
Schlittbach, Mühlbach und Rottgraben sowie den Bereich des Zellsees.  

natürliche Ausstat-
tung 

Zu dieser Raumeinheit wird der Bereich gerechnet, der durch die Flussdynamik 
und die Aueablagerung der Rott und ihrer Zuflüsse sowie des Zellesees charak-
terisiert ist. Sie befindet sich im Osten und zieht sich im mittleren Bereich bis 
nach Westen. 

Die geologische Grundlage stellen die würmzeitlichen Ablagerungen im Auebe-
reich dar. Typische Bodentypen sind Bodenkomplexe aus Hanggleyen und 
Quellengleyen sowie Böden mit anmoorigen Charakter(Pseudogleyen).  

Als natürliche Vegetation entlang der Flüsse würden sich oft nur sehr schmale 
Streifen aus Erlen-Eschen-Auwald im Komplex mit Giersch-Bergahorn-
Eschenwald entwickeln. In den Bereichen der Seen sind auch natürlich wald-
freie Standorte zu finden mit Fieberklee, Schwingrasen und Niedermooren. 

Ökologische     
Funktion 

Die Bachtäler stellen durch ihre auwaldnahen Waldsäume Verbundachsen in 
Nord-Süd- und Ost-West-Richtung dar. Im Zusammenhang mit der Einbettung 
in die umgebende strukturreiche Jungmoränenlandschaft ergibt sich ein hoch-
wertiger Lebensraumkomplex mit überregionaler Bedeutung für den Biotopver-
bund dessen westlichen Flächen größtenteils als FFH-Gebiet „Moore und 
Wälder westlich Diessen“ ausgewiesen sind. 

heutige Nutzung Die Auen außerhalb der Siedlungsgebiete sowie der Gewässerbegleitgehölze 
werden grünlandwirtschaftlich genutzt.  

Der Zellsee ist an seinem Westufer durch einen Wanderweg von Süden für die 
Erholung erschlossen. Auch die fischereirechtliche Nutzung des Zellsees und 
kleinerer Weiher hat eine gewisse Bedeutung  

Bewertung Diese Raumeinheit hat eine große Bedeutung für den Biotopverbund und den 
überregionalen Naturschutz. 

landschafts-
planerisches Ent-
wicklungsziel 

Siedlungsentwicklung Diese Raumeinheit bietet durch den hohen Grund-
wasserstand und Überschwemmungsgefahr grund-
sätzlich keine gute Eignung für die 
Siedlungsentwicklung. Daher sollte sich diese auf die 
landwirtschaftliche Privilegierung beschränken. 

Im Bereich der Seen ist keine weitere Siedlungsent-
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Auestandorte um Fließgewässer und Seen 

wicklung vorzusehen. 

Verkehr Ein Ausbau der Erschließung ist nicht erforderlich. 

Landwirtschaft Die Landwirtschaft sollte hier den Belangen des Was-
serschutzes und des Naturschutzes Rechnung tragen 
(Ausgleich durch Vertragsnaturschutz). Die landwirt-
schaftliche Nutzung ist ebenfalls durch Standorte mit 
Grundwassereinfluss gekennzeichnet. Daher sind 
extensive Grünlandnutzungen sinnvoll. Eine Förde-
rung der extensiven Landwirtschaft durch Vertragsna-
turschutz oder Kulturlandschaftsprogramme sind zur 
Erreichung der Ziele des Gewässer- und Naturschut-
zes erforderlich. 

Forstwirtschaft Es sollte eine standorttypische Baumartenzusammen-
setzung angestrebt werden.  

Erholung Die Fluss- und Bachtäler stellen landschaftlich attrak-
tive, gleichzeitig aber auch sensible Bereiche der Ge-
meinde dar. Diesen gilt es im Sinne einer 
naturverträglichen Naherholung (Wandern, Radfahren, 
Langlaufen) in Wert zu setzen. Dies erfolgt bereits 
vielfach durch gewässerbegleitende Wegeführung. 

Die Erholungsnutzung an den Seen ist bislang natur-
verträglich.  

Sicherung des Natur-
haushaltes 

Voraussetzungen für die Erhaltung der hohen Bedeu-
tung für den Naturhaushalt ist der Verzicht auf Eingrif-
fe und die Sicherung bzw. Förderung einer extensiven 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung.  

Die Wiederherstellung der Geschiebedurchgängigkeit 
und der biologischen Durchgängigkeit sowie eine Sa-
nierung des gestörten Geschiebehaushalts zur dauer-
haften Sohlstabilisierung sollten Ziele aus Sicht der 
Wasserwirtschaft sein.  

Die Seen sind vor Belastungen zu bewahren. Diese 
können durch Intensivierung der Beweidung ebenso 
eintreten, wie durch intensive Fischerei und Erho-
lungsnutzung.  

Tab. 5 Raumeinheit „Auestandorte um Fließgewässer und Seen“ 
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TEIL D KONZEPTION UND ZIELE AUS STÄDTEBAULICHER UND 
LANDSCHAFTSPLANERISCHER SICHT 

6 KONZEPTION, ZIELE UND MAßNAHMEN 

6.1 Städtebauliche Entwicklung 

6.1.1 Bevölkerungs- und Ortsentwicklung 

6.1.1.1 Bevölkerungs- und Ortsentwicklung: Grundlagen 

Bevölkerungsentwicklung 

 

Abb. 6 Auszug aus der Statistik kommunal 2021, Entwicklung der Wessobrunn Bevölkerung 
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Ausweislich der „Statistik Kommunal“ lag die Einwohnerzahl am 31.12.2020 bei 2.243 Personen 
(= Einwohnerzahl Gemeinde Wessobrunn einschließlich aller genannten Ortsteile, Weiler und 
Einzelhöfe). In den letzten 10 Jahren schwankte die Einwohnerzahl etwas, belief sich im Durch-
schnitt aber auf eine jährliche Wachstumsrate von ca. 0,7%. Das Wachstum bedingte sich vor-
rangig durch Zuzug und zusätzlich durch den Geburtenzuwachs. 

Am Bahnhof in Weilheim fahren im halbstündigen bzw. stündlichen Takt Züge nach Schongau, 
München, Augsburg und Garmisch-Partenkirchen. Viele Pendler aus Wessobrunn nutzen diese 
Fahrtmöglichkeiten (Schubert, in: 1250 Jahre Wessobrunn, S.324). Dieser Umstand trägt zur 
Attraktivität der Gemeinde als Wohnort bei. 

Altersaufbau 

Entsprechend dem demographischen Wandel in vielen Industrieländern, zeigt sich auch in 
Wessobrunn eine Zunahme der älteren Bevölkerung. Allerdings in geringeren Umfang als in 
städtischen Bereichen. 

 

Abb. 7 Altersaufbau in den Jahren 1987 (beige), 2011(orange) und 2020 (braun), grafische Darstellung (vgl. Statis-
tik kommunal 2021) 

 

Der leicht ansteigende Anteil der 30-40-jährigen in Kombination mit den unter 6-jährigen zeigt 
die Bemühungen der Gemeinde um günstigen Wohnraum und dass die Gemeinde für Familien 
attraktiv ist. Ähnlich erklärt sich der erhöhte Anteil der 50-65jährigen in Kombination mit den 18-
25jährigen, von denen auszugehen ist, dass die Familien in Folge der guten Anbindung an 
München auch ohne direkte Arbeitsmöglichkeiten in der Gemeinde selbst, im Ort verbleiben. 
Dies bestätigt auch die Auswertung der Beschäftigten am Arbeitsort bzw. Wohnort: 
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Abb. 8 Verhältnis der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer am Arbeitsort (blau: sozialversicherte 
Beschäftigte Wessobrunner, die in Wessobrunn arbeiten) und der Beschäftigten am Wohnort (rot: sozial-
versicherte Beschäftigte Wessobrunner, die nur in Wessobrunn wohnen aber nicht arbeiten (= Auspendler) 
zwischen 2015 – 2020 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Statistik kommunal 2021 für die Ge-
meinde Wessobrunn, Fürth 2022) 

Bevölkerungsprognose des Landkreises und der Gemeinde durch das Bayerische Lan-
desamt für Statistik 

Durch das Bayerische Landesamt für Statistik (LfStat) wurde im August 2022 der aktuelle De-
mographie-Spiegel für Bayern herausgegeben. Darin werden regelmäßig Bevölkerungsvoraus-
berechnungen auf Landes-, Landkreis- und Gemeindeebene erstellt. Das LfStat weist 
allerdings darauf hin, dass sich die vorgelegten Bevölkerungsvorausberechnungen als Modell-
rechnungen verstehen, „die die demographische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu 
den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen be-
ruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Verläufe dieser Parameter. Vorausbe-
rechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. Sie zeigen aber, 
wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwi-
ckeln würde. […] Das Bayerische Landesamt für Statistik betont, dass die konkrete Anwendung 
und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Fakto-
ren (z. B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Betriebsansiedlungen, Ankunft von Schutzsuchen-
den, vermehrte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder durch Arbeitsplatzmangel), die einen 
zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser bekannt.“1 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung auf Landkreis-
ebene: 

                                                

1 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 553, Demographie-Spiegel für 
Bayern, Gemeinde Wessobrunn, Berechnungen bis 2033, Fürth 2022 
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Abb. 9 Bevölkerungswachstum in den kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns – prozentuale Veränderung 
2040 gegenüber 2020 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Demographie-Spiegel für Bayern bis 
2040, Fürth 2022, URL: 
ww.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/kreise/index.html, [Stand 
09.2022]) 

Für den Landkreis Weilheim- Schongau wird seitens des Landesamtes ein Bevölkerungs-
wachstum zwischen 2,5 bis unter 7,5 % prognostiziert.  
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Auf kommunaler Ebene liegen aktuell (Stand 09.2022) nur Berechnungen für den Zeitraum bis 
2033 im Vergleich zum Stand von 2019 vor: 

 

Abb. 10 Bevölkerungswachstum in der Gemeinde Wessobrunn– prozentuale Veränderung 2040 gegenüber 2020 
(Bayerisches Landesamt für Statistik: Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 553, Demographie-Spiegel für Bayern, 
Gemeinde Wessobrunn, Berechnungen bis 2033, Fürth 2021, URL: 
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/gemeinden/index.html, 
[Stand 09.2022]) 

Wie aus der vorangegangenen Karte ersichtlich wird, wird für die Gemeinde Wessobrunn, von 
einem geringen Bevölkerungszuwachs von -2,5 bis 2,5 % bis zum Jahr 2033 ausgegangen. 
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 0,5 %. 

6.1.1.2 Bevölkerungs- und Ortsentwicklung: Bedarfsermittlung der zu-
künftigen Wohnfläche 

Allgemeines 

Gemäß Baugesetzbuch § 5, ist im "Flächennutzungsplan [...] die sich aus der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung ergebene Art der Bodennutzung nach den voraussichtlichen Be-
dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen."  

Für die Ermittlung des Wohnflächenbedarfs ist neben der zu erwartenden oder anzustrebenden 
Bevölkerungsentwicklung die Baudichte als maßgeblicher Faktor heranzuziehen. Die Baudichte 
äußert sich zum einen in der sogenannten Belegungsdichte - also der Anzahl der Personen pro 
Haushalt - und zum anderen in der Wohneinheitendichte, die in der Anzahl der Wohneinheiten 
pro ha berechnet wird.  

Wessobrunn 

Dießen 

Raisting 

Weilheim 

Peißenberg 

Rott 

Peiting 
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Neben der Auswertung der statistischen Daten und Prognosen sind dabei auch die Ziele der 
Gemeinde im Hinblick auf das angestrebte Wachstums sowie die Zielvorgaben der Landespla-
nung (z.B. Flächensparen) zu berücksichtigen.  

Konkret ergeben sich somit folgende zu berücksichtigende Parameter:  

 Prognose zur Bevölkerungsentwicklung (voraussichtliche prozentuale Wachstumsrate pro 
Jahr) 

 Belegungsdichte (Anzahl der Personen pro Haushalt) 

 Wohneinheitendichte (Anzahl der Wohneinheiten pro ha Wohnbaufläche) 

 Auflockerungsfaktor (Berücksichtigung geringerer Wohndichten z.B. durch vermehrtes Auf-
treten von Singlehaushalten oder größeren Grundstücken)   

Für die statische Auswertung wird ein Bezugszeitraum von 2019 bis 2033 herangezogen, der 
sich mit den Prognosezeiträumen des kommunalen Demographie-Spiegels für Wessobrunn 
deckt. Die Einzelparameter für die Ermittlung der Belegungsdichte sind der Statistik kommunal 
2021 für die Gemeinde Wessobrunn entnommen. Hier werden die Ausgangsdaten aus den 
Jahren 2019/2020 angesetzt. 

Prognose zur Bevölkerungsentwicklung/ Ziele der Gemeinde 

Das Bevölkerungswachstum lag in den letzten Jahren bei ca. 0,7 bis 0,8% jährlich, wobei ins-
besondere in den letzten 10 Jahren ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen war. Unter Berück-
sichtigung der geringen Möglichkeiten zur Ausweisung neuer Baugebiete sowie der 
vorhandenen Infrastruktur strebt die Gemeinde Wessobrunn für die nächsten Jahre ein mäßi-
ges Wachstum von max. 0,7% jährlich an. Diese Zahl ergab sich aus der Analyse der bisheri-
gen Entwicklung und der kritischen Diskussion mit dem Gemeinderat im Frühjahr 2019. 

Die mit der Mehrung von Wohnbauflächen in der Regel notwendige Deckung des steigenden 
Bedarfs an örtlichen Infrastruktureinrichtungen (Kindergarten, Schule, Einkaufsmöglichkeiten) 
konnte bisher über den Bestand bzw. dessen Erweiterungen gedeckt werden.  

Durch die Anbindung an überörtliche Verkehrsachsen sowie der Lage am Alpenvorland ist 
Wessobrunn als Wohnort sehr attraktiv. Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich in Gewerbe-
standorten wie Weilheim und Landsberg.  

Damit stehen die amtlichen Prognosen in deutlichem Widerspruch zu den langjährigen Entwick-
lungen in der Gemeinde. 

Beim Langzeitwachstum gehört nach Angaben des statistischen Landesamtes Nürnberg vom 
30.6.2023 der Landkreis Weilheim-Schongau zu den am stärksten wachsenden Landkreisen 
Bayerns. Spitzenreiter bei den Orten ist dabei erneut Weilheim, das in dem Zeitraum um 13 
Prozent gewachsen ist, von 20. 633 auf 23.319 Einwohner. In der Wachstums-Dynamik folgt 
Penzberg mit 8,5 Prozent Zuwachs von 15.472 auf 16.785 Einwohner. Vor dem Hintergrund 
dieser aktuellen statistischen Zahlen und der räumlichen Nähe zu Weilheim erscheint nachvoll-
ziehbar, dass auch die Gemeinde Wessobrunn von tendenziell erhöhten Wachstumszahlen 
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ausgehen muss, um eine bedarfsgerechte Entwicklung der Flächennutzungsplanung zugrunde 
zu legen. 

Nachdem ein Wert von 0,7% zugrunde gelegt wird gegenüber dem aktuellen Wachstum im 
unmittelbaren Umfeld von 13% in Weilheim und 8,5 % in Penzberg), besteht aus kommunaler 
Sicht nicht die Gefahr einer Überausweisung von Wohnbauflächen. 

Weiterhin sind die standardisierten Vorgaben für die Berechnung für Wessobrunn im Rahmen 
der Abwägung zu adaptieren, da der Gemeinderat die besonderen Bedingungen einer hohen 
Belegungsdichte und einer geringen Wohneinheitendichte pro ha beachten muss, die Grünflä-
chen und Streuobstwiesen im Siedlungsraum betreffen und die historische Bausubstanz im 
Ort. 

 

Abb. 11 Auszug aus der Bevölkerungsprognose des Demographie-Spiegels (Quelle: Bayerisches Landesamt für 
Statistik: Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 553, Demographie-Spiegel für Bayern, Gemeinde Wes-
sobrunn, Berechnungen bis 2033, Fürth 2021, URL: 
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/gemeinden/index.ht
ml [Stand 09.2022]) 

Aufgrund der oben genannten Einschränkungen im Flächenpotential strebt die Gemeinde aller-
dings ein jährliches Wachstum von maximal 0,7% an. 

Dies entspricht einer Zunahme der Wohnbevölkerung im angesetzten Zeitraum von 14 Jahren 



6 KONZEPTION; ZIELE; MASSNAHMEN FNP MIT INTEGRIERTEM LP GEMEINDE WESSOBRUNN 

Begründung mit Umweltbericht zum Feststellungsbeschluss vom 30.07.2024 32 

(Zeitraum 2020 bis 2034) um ca. 220 Einwohner. 

Belegungsdichte  

Die Belegungsdichte ist definiert als die Anzahl Personen pro Wohneinheit (WE). Gemäß den 
Angaben in der Statistik kommunal 2021 ergibt sich für Wessobrunn für das Jahr 2020:  

2.243 Einwohner / 956 Wohnungen2 = 2,34 Personen /WE 

Damit liegt die Belegungsdichte in Wessobrunn deutlich über dem bayernweiten Wert für 2021 
von 2,063. 

 

Wohneinheitendichte 

Die Wohneinheitendichte ergibt sich aus der Gesamtanzahl der vorhandenen Wohneinheiten in 
Bezug zur vorhandenen Wohnbaufläche. Laut Definition des LfU errechnet sich die Wohnbau-
fläche aus dem ALKIS-Datensatz der „Wohnbaufläche“ plus 50% der „Fläche gemischter Nut-
zung. In Wessobrunn gibt die Statistik kommunal 2021 dazu folgende Werte für das Jahr 2020 
an: 

956 Wohneinheiten /88 ha Wohnbaufläche = 11 WE/ha 

                                                

2 Die Wohnungen in „Nichtwohngebäuden“ bleiben hier unberücksichtigt. 

3 Quelle: Statistisches Bundesamt: Haushalte nach Haushaltsgröße und Haushaltsmitgliedern nach Bundesländern im Jahr 2021. 
URL:  
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Die Gemeinde Wessobrunn weist damit noch eine relativ geringe Wohneinheitendichte auf, wie 
es in ländlichen Gebieten üblich ist, da das Siedlungsgebiet auch durch innerörtliche Grünflä-
chen mit Streuobst und Freiflächen, um historische Gebäude gekennzeichnet ist. Unter Be-
rücksichtigung des demographischen Wandels ist allerdings auch in ländlichen Räumen von 
einem zunehmenden Bedarf nach altersgerechten kleineren Singlewohnungen auszugehen. 
Zudem sind flächensparende Wohnmodelle anzustreben, um insbesondere in Wachstumsge-
meinden ausreichenden Wohnraum für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bereitstellen 
zu können. Überschlägig wird zudem eine wirtschaftlich effektive und ressourcenschonende 
Siedlungsentwicklung erst ab Siedlungsdichten von ca. 20-30 WE/ha Bruttowohnbauland (Bau-
land inkl. Erschließungsflächen und Grünflächenanteil) angenommen. 

Unter Berücksichtigung des Ziels der Gemeinde, die gute Durchgrünung und landwirtschaftli-
che Prägung zu erhalten und andererseits Beiträge zum Flächensparen zu leisten wird zukünf-
tig eine Wohneinheitendichte von 20 WE/ha angestrebt. 

 

Auflockerungsfaktor 

Um eine zukünftige, meist demographisch bedingte Verringerung der Wohneinheiten- und / 
oder Belegungsdichte bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen, wird ein sogenannter Auf-
lockerungsfaktor angesetzt. Eine allgemein gültige Richtgröße für die Ansetzung des Auflocke-
rungsfaktors existiert aktuell allerdings nicht. In der Regel variieren die Auflockerungsfaktoren 
zwischen 0,3 und 0,5 % pro Jahr.  

Für die nachfolgende Wohnflächenbedarfsberechnung wird der von der in der Stellungnahme 
der Regierung von Oberbayern (21.07.2022) angesetzte Auflockerungsfaktor von 0,14 % jähr-
lich angesetzt. Dieser Wert erscheint allerdings vor dem Hintergrund der relativ hohen Bele-
gungsdichte im Ort als eher zu niedrig angesetzt. Die folgende Tabelle verdeutlicht die 
Ermittlung des notwendigen Gesamtbedarfs von Wohnbauflächen in Abhängigkeit vom Auflo-
ckerungsfaktor: 

Auflockerungs-
faktor 

Wohneinheiten 
Bevölkerungs-
wachstum 0,7 % 

Plus Wohnein-
heiten Auflocke-
rung gem. Fak-
tor 

Gesamtbedarf WE 
für Prognosezeit-
raum 

Gesamtbedarf 
Wohnbaufläche 

0,14 94 WE 23 WE 117 WE 5,85 ha 

0,20 94WE 30 WE 124 WE 6,20 ha 

0,25 94WE 37 WE 131 WE 6,55 ha 

0,30 94 WE 45 WE 139 WE 6,95 ha 

Wohneinheiten aktuell:  956 WE  Einwohneranzahl aktuell: 2.243 EW 
Wohneinheitendichte:  20 WE/ha 
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Wohnflächenbedarfsermittlung 

Bedarf an Wohneinheiten aus der Bevölkerungsentwicklung (Neubedarf) 

Zunächst wird der zu erwartende Bevölkerungszuwachs auf der Grundlage der aktuellen Ein-
wohnerzahl und des angesetzten Wachstumsfaktors pro Jahr mit einem Bezugszeitraum von 
15 Jahren ermittelt.  

Im Anschluss wird die ermittelte Anzahl neuer Einwohner mit der Belegungsdichte dividiert, um 
die erforderlichen Wohneinheiten für den Bezugszeitraum zu erhalten. 

Angenommener Einwohnerzuwachs 2020 – 2034 
bei Wachstumsfaktor von 0,7% p.a. 

ausgehend von einem Bevölkerungsstand von 2.243 EW im Jahr 2020: 

2.243 EW x 0,7% x 14 Jahre = 220 EW (gerundet) 

220 EW 

Anzahl benötigter Wohneinheiten aus Bevölkerungswachstums 
bei aktueller Belegungsdichte von 2,34 EW/WE 

und einem Einwohnerzuwachs von 220 EW: 

220 EW/ 2,34 WE/EW = 94 WE 

94 WE 

Damit ergibt sich für Wessobrunn für den Zeitraum von 2020 bis 2034 ein Bedarf von mindes-
tens 94 neuen Wohneinheiten allein aus der Bevölkerungsprognose.  

Zusätzlicher Bedarf an Wohneinheiten aus dem Auflockerungsfaktor 

Die zukünftige Belegungsdichte wird auf Grundlage des jährlichen Auflockerungsbedarfs und 
der Anzahl der Jahre des Prognosezeitraums ermittelt.  

Prognostizierte Belegungsdichte in EW/WE 
bei aktueller Belegungsdichte von 2,34 EW/WE 

bei Auflockerungsfaktor von 0,14% p.a. und Bezugszeitraum von 14 Jahren: 

2,34 EW/WE – (2,34 EW/WE x 0,14 % x 14 Jahre) = 2,29 EW/WE 

2,34 EW/WE – 0,046 = 2,29 EW/WE 

2,29 EW/WE 

Anschließend wird die Bevölkerungszahl von 2020 durch die oben errechnete, prognostizierte 
Belegungsdichte geteilt. Daraus ergibt sich die zukünftige Wohneinheitenzahl für die aktuelle 
Bevölkerung am Ende des Prognosezeitraums. 

Anzahl der Wohneinheiten für die aktuelle Bevölkerungsanzahl am En-
de des Prognosezeitraums 
bei Einwohnerzahl aktuell: 2.243 im Jahr 2020 

prognostizierte Belegungsdichte: 2,29 EW/WE 

2.243 EW / 2,29 EW/WE = 979 WE 

979 WE 

Nun wird von der aus dem Auflockerungsbedarf abgeleitet, zukünftige Anzahl der Wohneinhei-
ten die aktuelle Anzahl der Wohneinheiten abgezogen. Die Differenz ergibt die benötigte An-
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zahl der Wohneinheiten aus dem Auflockerungsbedarf: 

 

Anzahl der Wohneinheiten aus dem Auflockerungsbedarf 0,14% 
bei prognostizierter Anzahl der Wohneinheiten von 979 WE 

Anzahl Wohneinheiten aktuell: 956 WE 

979 WE – 956 WE = 23 WE 

23 WE 

 

Saldo des Wohneinheitenbedarfs und Ermittlung des Flächenbedarfs 

Die ermittelten Anzahlen der Wohneinheiten aus der Bevölkerungsprognose sowie der Auflo-
ckerung werden addiert:  

Gesamtbedarf an Wohneinheiten für den Prognosezeitraum 
bei Bedarf aus Wachstum: 94 WE 

und Bedarf aus Auflockerung: 23 WE 

94 WE + 23 WE = 117 WE 

117 WE 

Die Anzahl der erforderlichen Wohneinheiten ist nun nachfolgend auf die erforderliche Bauflä-
che zu übertragen. Dazu ist die Anzahl der erforderlichen Wohneinheiten durch die Wohnein-
heitendichte zu teilen:  

Gesamtbedarf an Wohnbauflächen 
bei Gesamtbedarf an Wohneinheiten: 117 WE 

und einer Wohneinheitendichte von 20WE / ha 

117 WE / 20 WE/ha = 5,85 ha 

5,85 ha 

Damit ergibt sich für den zukünftigen Wohnbauflächenbedarf eine Größe von 5,85 ha. 

6.1.1.3 Bevölkerungs-/Ortsentwicklung – Leitbild 

Allgemeines Leitbild gemäß Regionalplan 

Der Regionalplan stellt zahlreiche Grundsätze und Ziele im Hinblick auf das Siedlungswesen 
dar, die allesamt zu befolgen sind. Die für die Gemeinde besonders relevanten Leitbilder wer-
den im Folgenden hervorgehoben, um daraus sodann konkrete Leitbilder zu entwickeln.  

Die Siedlungsentwicklung in der Region soll dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung 
entsprechen. Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen vor allem 
die Innenentwicklung gestärkt, Baulandreserven mobilisiert und bereits ausgewiesene Bauge-
biete genutzt werden (RP 17 B II 1.1 (G)). Dabei soll die Siedlungstätigkeit der regionalen 
Raumstruktur sowie an den vorhandenen Verkehrsstrukturen und insbesondere am ÖPNV-
Angebot orientiert werden (RP 17 B II 1.2 (G)). 
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Die Siedlungstätigkeit soll auf die charakteristische Siedlungsstruktur und die bauliche Tradition 
des Oberlandes ausgerichtet werden. Die gewachsene Siedlungsstruktur mit ihren verstreut 
liegenden bäuerlichen Weilern und Einzelgehöften soll erhalten und vor weiterer Siedlungstä-
tigkeit geschützt werden (RP 17 B II 1.4 (Z)).  

Besonders bedeutende und das Oberland prägende Strukturen wie insbesondere weithin ein-
sehbare Höhenrücken, Kuppen und Steilhänge sowie ökologisch wertvolle Feuchtgebiete, Ge-
wässer- und Waldränder sollen grundsätzlich von einer Bebauung freigehalten werden (RP 17 
B II 1.5 (Z)).  

Die Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden. Siedlungsgebiete sowie sonstige Vor-
haben sollen schonend in die Landschaft eingebunden werden. Eine ungegliederte, bandartige 
Siedlungsentwicklung soll durch ausreichende Freiflächen zwischen den Siedlungseinheiten, 
vor allem in Gebirgs-, Fluss- und Wiesentälern sowie an Seen vermieden werden (RP 17 B II 
1.6 (Z)). 

Überschwemmungs- und murengefährdete Bereiche sowie Wälder mit einer besonderen Funk-
tion gemäß Waldfunktionsplan sollen von einer Bebauung freigehalten werden (RP 17 B II 1.7 
(Z)). 

Bei allen Planungen und Maßnahmen soll die Versiegelung des Bodens so gering wie möglich 
gehalten werden (RP 17 B II 1.8 (Z)). 

Im Hinblick auf die Wohnsiedlungstätigkeit wird in zwei Grundsätzen festgelegt: Eine verstärkte 
Wohnsiedlungstätigkeit (vgl. B II 1.3) soll mit einem entsprechenden Arbeitsplatzangebot abge-
stimmt werden. Zur Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung mit angemessenem Wohn-
raum sollen verstärkt Einheimischenmodelle angewandt werden (RP 17 B II 2 (G)). 

Im gewerblichen Siedlungsbereich soll die organische Siedlungsentwicklung einer Gemeinde 
den Bedarf der ansässigen Betriebe umfassen sowie den für die Neuansiedlung von Betrieben, 
die zur örtlichen Grundversorgung oder zur Strukturverbesserung in der Gemeinde notwendig 
oder die an besondere Standortvoraussetzungen gebunden sind (RP 17 B II 3.2 (Z)). 

Der Nachfrage nach Wohnbauland und gewerblichem Bauland soll durch vorausschauende 
kommunale Flächensicherung nachgekommen werden, um vor allem den örtlichen Bedarf de-
cken zu können (RP 17 B II 4 (G)). 

Touristisch genutzte Freizeitwohngelegenheiten sollen nur in Abstimmung mit dem übrigen 
Fremdenverkehrsangebot der Gemeinde und der Belastbarkeit der Landschaft errichtet werden 
(RP 17 B II 5.1 (G)). Der Errichtung von eigengenutzten Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwoh-
nungen) soll entgegengewirkt werden (RP 17 B II 5.2 (Z)). 

Zur Luftreinhaltung wird bestimmt:  Die Bevölkerung der Region Oberland muss vor schädli-
chen und soll vor belästigenden Luftverunreinigungen geschützt werden. Schädigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie von Sachgütern soll vermieden werden. Insbesondere in den Kur-
orten und den Fremdenverkehrsgebieten soll zur Sicherstellung der heilklimatischen Wirkung 
und der Erholung eine möglichst geringe Schadstoffbelastung angestrebt werden (RP 17 B XII 
2.1 (Z)). Es soll darauf hingewirkt werden, dass in Industrie- und Gewerbebetrieben, vor allem 
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in den Fremdenverkehrsgebieten der Region, die technischen Möglichkeiten der Luftreinhaltung 
genutzt werden (RP 17 B XII 2.3 (Z)).  

In Bezug auf den Lärmschutz sind folgende Vorgaben festgelegt:  Die Bevölkerung und die 
Erholungssuchenden in der Region Oberland sollen vor schädlichen Lärmeinwirkungen ge-
schützt werden (RP 17 B XII 3.1 (Z)).   

Der Schutz vor Verkehrslärm, insbesondere in den Fremdenverkehrsgebieten der Region, soll 
im Rahmen der Verkehrs- und Bauleitplanung beachtet werden. Notwendige Lärmschutzvor-
kehrungen sollen vom Verursacher bzw. vom Straßenbaulastträger in ausreichendem Maß vor-
gesehen werden. Auf verkehrsberuhigten Zonen in Wohngebieten soll verstärkt hingewiesen 
werden. (RP 17 B XII 3.2 (Z)). 

Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Lärmemissionen aus Gewerbe- und Industrieanla-
gen in Wohngebiete und Erholungseinrichtungen der Region möglichst geringgehalten werden. 
Um Immissionsbelästigungen vorzubeugen, ist bei der Bauleitplanung verstärkt darauf zu ach-
ten, dass Wohngebiete nicht an störende Gewerbe- und Industriebetriebe heranwachsen und 
umgekehrt (RP 17 B XII 3.3 (Z)). 

Konkretes Leitbild 

 Stärkung der Innenentwicklung, Mobilisierung von Baulandreserven und Nutzung von 
bereits ausgewiesenen Baugebieten unter Orientierung an der räumlichen Siedlungs-
struktur (Grundsatz im Regionalplan) 

 Ausrichtung der Siedlungstätigkeit auf die charakteristische Siedlungsstruktur und die 
bauliche Tradition des Oberlandes sowie Erhalt der gewachsenen Siedlungsstruktur 
mit ihren verstreut liegenden bäuerlichen Weilern und Einzelgehöften und Schutz vor wei-
terer Siedlungstätigkeit (Ziel im Regionalplan) 

 Verhinderung der Zersiedelung der Landschaft und Freihaltung von bedeutenden und 
das Oberland prägenden Strukturen sowie Freihaltung von Bebauung bei über-
schwemmungs- und murengefährdeten Bereichen sowie Wälder mit einer besonderen 
Funktion gemäß Waldfunktionsplan und Minimierung der Versiegelung des Bodens bei 
allen Planungen und Maßnahmen (Ziel im Regionalplan) 

 Abstimmung der Wohnsiedlungstätigkeit mit einem entsprechenden Arbeitsplatzangebot 
und Anwendung von Einheimischenmodellen (Grundsatz im Regionalplan) 

 Bei der gewerblichen Siedlungstätigkeit: Erfassen der Siedlungsentwicklung bei dem Be-
darf der ansässigen Betriebe sowie den für die Neuansiedlung von Betrieben, die zur 
örtlichen Grundversorgung oder zur Strukturverbesserung in der Gemeinde notwendig 
oder die an besondere Standortvoraussetzungen gebunden sind (Ziel im Regionalplan) 

 Errichtung von touristisch genutzten Freizeitwohngelegenheiten nur in Abstimmung mit 
dem übrigen Fremdenverkehrsangebot der Gemeinde und bei Belastbarkeit der Land-
schaft (Grundsatz im Regionalplan) und Errichtung von eigengenutzten Freizeitwohnge-
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legenheiten (Zweitwohnungen) entgegenwirken (Ziel im Regionalplan). 

Bevölkerungs-/Ortsentwicklung – Darstellungen und Maßnahmen 

Nachfolgend sind die Darstellungen betreffend der Siedlungsentwicklung zusammengefasst: 

 
Abb. 12 Darstellungen im FNP für wohnbauliche Flächen 

Nachrichtlich werden die Geltungsbereiche der rechtskräftigen Bebauungspläne in den Flä-
chennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan übernommen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Darstellung nur den Stand zum Feststellungsbeschluss des Flächennutzungsplans 
wiedergeben kann und eine Fortführung in regelmäßigen Abständen empfohlen wird. 

Nachverdichtungspotential 

Im Sinne der Innenentwicklung wurde zunächst untersucht, wieviel Nachverdichtungspotential 
im Gemeindegebiet vorhanden ist. Dazu wurde überprüft, wo sich bereits im Flächennutzungs-
plan dargestellte Wohn- oder Mischbauflächen befinden, die jedoch noch nicht in Anspruch 
genommen wurden (in Abbildung beispielhaft rot umrandet). Freiräume innerhalb von Bauflä-
chen im Außenbereich bleiben dabei unberücksichtigt, da das Leitbild ausdrücklich eine Stär-
kung der Ortskerne und nur maximal geringfügige Ergänzungen im Außenbereich vorsieht. 
Baulücken, die bereits gärtnerisch genutzt werden oder erhaltenswerten Baumbestand haben, 
blieben ebenfalls unberücksichtigt, da diese zum prägenden Siedlungsbild gehören und zur 
Gewährleistung des Durchgrünungsgrads erhaltenswert sind (vgl. Vorgaben des LEP und des 
RP).  

  

Abb. 13 Darstellung der Flächen mit potentiellen Nachverdichtungspotential (rot umrandet) am Beispiel von Wes-
sobrunn und Haid 
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Die Bestandsaufnahme im Jahr 2019 ergab Baulücken im Innenbereich von ca. 3,26 ha. Dabei 
handelt es sich vor allem um kleinere Baulücken oder um Teilbereiche von noch nicht entwi-
ckelten größeren Bauflächen. (Paterzell: 0,36 ha, Haid 0,8 ha, Wessobrunn 1,9 ha, Forst 0,2 
ha). Es ist zu berücksichtigen, dass ein Teil dieses Nachverdichtungspotentials mittel- bis lang-
fristig nicht verfügbar ist, da große Gärten auch zur Wohnqualität beitragen. Daher wird nur ein 
Prozentsatz von 30 % der Baulücken als realistisch verfügbar angesetzt. Damit ergibt sich ein 
potentielles innerörtliches Nachverdichtungspotential von ca. 0,98 ha. 

Darstellung von Wohn- und Mischbauflächen für die zukünftige Entwicklung 

Zur Sicherstellung von ausreichenden Wohnbauflächen für den oben dargestellten Bedarf wur-
den in der Gemeinde verschiedene Standorte hinsichtlich einer Weiterentwicklung aus städte-
baulicher und landschaftsplanerischer Sicht untersucht. Darüber hinaus wurden auch 
bestehende Ausweisungen im Sinne einer organischen, flächensparenden Siedlungsentwick-
lung kritisch hinterfragt bzw. auf eine naturschutzfachliche Genehmigungsfähigkeit überprüft.  

Weiterhin wurde auch die Verfügbarkeit für jeden einzelnen Standort diskutiert und durch wei-
terführende Gespräche mit den Eigentümern ggf. verifiziert. Die entsprechenden Gespräche 
wurden von der Verwaltung, insbesondere vom Bürgermeister, geführt.  

Unter Berücksichtigung des vorab dargelegten Leitbildes, sieht der Flächennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan eine maßvolle Siedlungsentwicklung in landschaftsplanerisch und 
städtebaulich geeigneten Bereichen vor. Die fachliche Beurteilung sowie eine Überprüfung der 
Verfügbarkeit ergaben, dass sieben neue Standorte für die Entwicklung von Wohn- und 
Mischbauflächen zu ergänzen sind. Nicht verfügbare Flächen wurden herausgenommen.  

Nachfolgend werden die neuen Siedlungsstandorte und ihre städtebauliche Begründung aufge-
listet. Die umweltbezogene Bewertung ist dem Umweltbericht im Kapitel 7.4 zu entnehmen. Die 
nachfolgende Abbildung zeigt die Lage der neuen Siedlungsstandorte:  
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Abb. 14 Lage der neuen Siedlungsstandorte mit Angabe der geplanten Art der baulichen Nutzung: W = Wohnbau-
flächen M= Mischbauflächen 

 

1.Schellschwang M 

2.Haid – Sebasti-
an- Jaud Str. W 

3. Wessobrunn-  
Westl. Merksttr. M und W 

5.Schlitten M 6.Paterzell Mitte M 

7. Forst- Raiffeisenfeld M 
und Gemeinbedarfsfläche 

4.Wessobrunn-  
Feichtmayrstr.W 
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1. Mischbaufläche (M) Schellschwang 

Der Weiler Schellschwang befindet sich im bis-
her rechtskräftigen Flächennutzungsplan im 
Außenbereich. Die geplante Darstellung des 
gesamten Weilers als Mischbaufläche soll eine 
nachgeordnete Ordnung der baulichen Anlagen 
im Rahmen eines Bebauungsplans ermögli-
chen. Von einer wesentlichen Zunahme der 
Wohnbauflächen, ist nicht auszugehen. Dem 
stehen auch immissionsschutzrechtliche Aspek-
te entgegen. Die Darstellung der Mischbauflä-
che erfolgt überwiegend zur Entwicklung ge-

werblicher Flächen ortsansässiger Betriebe und landwirtschaftlicher Betriebsflächen. 

2. Wohn- und Mischbaufläche (W+M) Haid- Sebastian- Jaud- Straße 

Im Osten des Ortsteils Haid wird in Anbindung an die 
bestehende Wohnbebauung Wohnbaufläche darge-
stellt. Die verkehrliche Anbindung ist bereits gegeben. 
Im Rahmen eines Bebauungsplans kann die Bebauung 
ermöglicht werden. 

Der Bestand des nördlichen Bereichs des Rosenhofs 
wird teilweise als Wohnbaufläche dargestellt. Nördlich 
und südlich angrenzende Flächen als Mischbauflächen 
im Zuge der Ortsabrundung. 

 

3. Misch- und Wohnbauflächen (M+W) „Wessobrunn- Westlich Merkstraße“ 

Um die Erweiterungsmöglichkeiten von kleine-
ren Betrieben zu stärken werden im östlichen 
Bereich von Wessobrunn größere Flächen in 
Anbindung an bestehende Misch- und Wohn-
bauflächen dargestellt. Die Erschließung soll 
über eine Anbindung von Norden her über eine 
neue Straße sowie über die bestehende 
Merkstraße erfolgen. 
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4. Wohnbaufläche (W) – Wessobrunn- Feichtmayrstraße  

Am westlichen Ortsrand von Wessobrunn wird in 
Anschluss an bestehende Mischbauflächen 
Wohnbaufläche dargestellt. Die verkehrliche 
Anbindung ist gegeben. Im Rahmen eines Be-
bauungsplans kann die Bebauung ermöglicht 
werden. 

 
 
 
 
 
 

5. Mischbaufläche (M) Schlitten  

Der Weiler Schlitten befindet sich im bisher rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan im Außenbereich. Die 
geplante Darstellung des gesamten Weilers als 
Mischbaufläche soll eine nachgeordnete Ordnung 
der baulichen Anlagen für Teilbereich im Rahmen 
eines Bebauungsplans ermöglichen. Durch die land-
wirtschaftlichen Hofstellen und gewerblichen Anla-
gen sind unter Beachtung immissionsschutzrechtli-
cher Aspekte neue Wohnbebauung nur sehr einge-
schränkt u.a. im Norden von Schlitten möglich. Die 
Darstellung als Mischbaufläche dient vor allem der 

möglichen Umnutzung von bestehendem Gebäudebestand, der dann durch Bebauungsplan im 
Detail geregelt werden kann. Zur Neuversiegelung wird an diesem Standort daher nur sehr ein-
geschränkt beigetragen.  

6. Mischbaufläche (M) Paterzell Mitte 

Als Ergänzung zu bestehenden Mischbauflächen im 
Ortsteil Paterzell wird eine kleinere Parzelle Richtung 
Nordosten ergänzend als Mischbaufläche darge-
stellt.  
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7. Mischbaufläche (M) Forst- Raiffeisenfeld 

Im Ortseingang von Forst wird der bislang als land-
wirtschaftliche Fläche dargestellte Bereich als 
Mischbaufläche und Fläche für Gemeinbedarf dar-
gestellt. Ziel ist es, die Feuerwehr inklusive Vereins-
gebäude unterzubringen. 

 

 
 

 
 
Neuausweisungen 

Fläche in ha 
Fläche anrechenbar in 
ha 

1. M Schellschwang 0,00 0,00 

2. W Sebastian- Jaud Straße 1,70 1,70 

3. M Wessobrunn 2,24 1,12 

W Wessobrunn 0,46 0,46 

4. W Feichtmayrstr. 0,31 0,31 

5. M Schlitten 0,50 0,25 

6. M Paterzell Mitte 0,10 0,05 

7. M Forst Raiffeisenfeld 0,10 0,05 

 Neu ausgewiesen Wohn- und Mischbauflächen  

(Mischbauflächen werden anteilig zu 50% kalkuliert) 3,94 

Tab. 6 Zusammenfassende Berechnung der neu ausgewiesenen Misch- und Wohnbauflächen 

 
Anpassung von Darstellungen an die tatsächliche Nutzung bzw. Korrektur zeichneri-
scher Unschärfen / Abrundungen 
Das tatsächliche Siedlungsgebiet weicht an den Ortsrändern teilweise leicht von den bisherigen 
Darstellungen im Flächennutzungsplan ab. Dies liegt zum Teil an der zeichnerischen Unschär-
fe, die darauf beruht, dass zur Zeit der Aufstellung des alten Flächennutzungsplans damals 
noch analoge Flurkarten zu Grunde gelegt wurden.  
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Rücknahme von Bauflächen aus städtebaulichen und landschaftsplanerischen Gründen, 
sowie aus Gründen der eingeschränkten Verfügbarkeit 

Dort, wo fachliche Gründe gegen die Weiterführung der bisherigen Darstellungen von Sied-
lungsflächen sprechen, wurden entsprechende Flächen herausgenommen. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um Flächen im Ortsteil Forst, am Guggenberg und in Paterzell. 

Nachführung von Darstellungen aus vorangegangenen Bebauungsplanverfahren 

Die nachfolgenden Darstellungsänderungen beziehen sich auf Nachführungen aus bereits ab-
geschlossenen Bebauungsplanverfahren: 

Gebiet Darstellung bisher Darstellung neu 

Wessobrunn- Baderweg- (Östli-
che Erweiterung) 

Außenbereich/ landwirt-
schaftliche Fläche 

Darstellung als Wohnbaufläche 

Guggenberg  Außenbereich/ landwirt-
schaftliche Fläche 

Darstellung als Mischbaufläche und gewerbli-
che Baufläche 

Haid – Änderungen Ortskern Außenbereich/ landwirt-
schaftliche Fläche 

Darstellung als Mischbaufläche 

Wessobrunn – Klosterwiese Grünfläche Darstellung als Mischbaufläche und landwirt-
schaftlicher Fläche und Grünfläche 

Wessobrunn- Östlich Merkstraße Grünfläche Darstellung als Wohnbaufläche  

Tab. 7 Nachführungen der Flächendarstellungen als alten Bebauungsplanverfahren oder bereits erfolgten FNP-
Änderungen 

Darstellung von Mischbauflächen durch Ortsabrundung 

Es erfolgen Darstellungen zu den aktuellen Planungen und Abrundungen, die überwiegend 
einer punktuellen Auflockerung geschuldet sind. Eine Verfügbarkeit für den freien Wohnungs-
markt ist hier eher nicht gegeben, so dass diese bei der Bilanz der zur Verfügung stehenden 
Bauflächen nicht sinnvoll aufführbar sind.  

Neuausweisungen Ortsabrundung 
Fläche in ha 

Fläche anrechenbar in 
ha 

1. M Haid Fl.Nr. 40  0,17 0,085 

2. M Haid Bereich Rosenhof 

 0,27 0,135 
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3. M Schaidhaufweg Fl.Nr. 146/6 

 0,05 0,025 

 Neu dargestellte Mischbauflächen, anteilig zu 50% kalkuliert 0,245 
Tab. 8 Darstellung von Mischbauflächen aufgrund von Ortsabrundungen 

Gegenüberstellung von Bedarf und Verfügbarkeit an Flächen für die Wohnnutzung 

Der ermittelte Bedarf an Wohn- und Mischbauflächen kann über die Ausweisung neuer Sied-
lungsflächen sowie durch Nachverdichtungen im Innenbereich gedeckt werden. Die nachfol-
gende Tabelle stellt den Bedarf dem geplanten bzw. vorhandenen Bauflächenangebot 
gegenüber. Durch aktuelle Entwicklungen hat sich die Bauflächenentwicklung im Detail verän-
dert. Daher ist eine aktualisierte Darstellung zu den einzukalkulierenden Flächen sinnvoll und 
erforderlich. Diese betreffen zum Beispiel die veränderte Situation im Sondergebiet Klostergut, 
wo voraussichtlich vorerst keine Unterbringung von neuen Wohnungen stattfinden wird, sowie 
die Aufnahme neuer bereits entwickelter Standorte (Bereich Tempelhoffeld im Ortsteil Forst). 

 

Schaffung neuer Wohnbauflächen durch Größe der Bauflächen in ha 

vorhandene Baulücken / Nachverdichtungspotential**   rund 0,98 ha 

Ausweisung neuer Bauflächen in den oben genannten Bereichen 1. bis 7. * 3,94 ha 

Bereits ausgewiesenes Wohnbaugebiet Templhoffeld 1,50 ha 

zur Verfügung stehende Bauflächen für die nächsten 15 Jahre 6,42 ha 

errechneter Bedarf bei 0,7 % Wachstum /Jahr und Auflockerungsfaktor von 0,14 5,85 ha 

Tab. 9 Gegenüberstellung Bedarf – Verfügbarkeit von Flächen für die Wohn-/Mischgebietsnutzung 

* Mischbauflächen wurden hier nur zu 50% angesetzt, da gemäß BauNVO in Mischbauflächen ein ausgeglichenes 
Verhältnis von Wohnen und Gewerbe anzustreben ist. 

** Das Nachverdichtungspotential kann aufgrund der wechselnden Eigentumsverhältnisse und Verfügbarkeit nur 
abgeschätzt werden. 

 

Die Tabelle zeigt, dass durch die Ausweisung neuer Bauflächen der Bedarf gedeckt wird, so-
fern die Annahmen zur Nachverdichtung unterstellt werden können. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass ein Teil nicht unmittelbar zur Verfügung stehen wird. 
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Baudenkmäler 

Zur Sicherung der prägenden historischen Baukultur des Ortes werden im Flächennutzungs-
plan mit integriertem Landschaftsplan die Baudenkmäler mit folgendem Planzeichen gekenn-
zeichnet: 

 
Abb. 15 Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung historischer Baukultur 

Die Darstellung im Flächennutzungsplan hat nur hinweislichen Charakter. Eine detaillierte Auf-
listung und Beschreibung der einzelnen Denkmäler können dem Bayerischen Denkmal-Atlas 
des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege entnommen werden. 

Die vollständige Liste der Denkmäler ist im Umweltbericht im Kapitel "Kultur und Sachgüter" 
bzw. im Anhang einzusehen. 

Weitere Maßnahmen 

Die nachfolgenden Maßnahmen sind zum großen Teil "themenübergreifend". Ebenso weisen 
Obstwiesen nicht nur für das Siedlungs- und Landschaftsbild wichtige Funktionen auf, sondern 
leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Beschreibung zu Obstwiesen in Kapitel 6.4 "Landwirtschaft" sowie die Aussagen zur Biotopver-
netzung im Kapitel 6.2 "Naturschutz und Landschaftspflege" hingewiesen. 

Neben den oben genannten Maßnahmen, die im Flächennutzungsplan mit integriertem Land-
schaftsplan dargestellt werden können, sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Verbesserung der ökologischen und visuellen Situation bei den bestehenden Bauflächen (ge-
werbliche und gemischte Bauflächen, Wohnbauflächen): 

 Entsiegelung asphaltierter Flächen (in Frage kommen z.B. Pflasterbeläge oder wasserge-
bundene Decken) und Minimierung der Versiegelung des Bodens bei allen Planungen und 
Maßnahmen. 

 Eingrünung der Ortsränder. 

 Sicherstellen der Grünverbindungen mit dem Außenbereich zur Biotopvernetzung und für 
Erholungssuchende (z.B. durch Hecken und Bäume entlang von Straßen sowie Obstwie-
sen, die vom Ortsrand in den bebauten Bereich hineinreichen). 

 Freihaltung von bedeutenden und das Oberland prägenden Strukturen sowie Freihaltung 
von Bebauung bei überschwemmungs- und murengefährdeten Bereichen sowie Wälder mit 
einer besonderen Funktion gemäß Waldfunktionsplan.  

Erschließung neuer Baugebiete erst nach ausreichender Auffüllung bestehender Siedlungslü-
cken, um so Zersiedelungstendenzen entgegenzuwirken: 

Diese Maßnahme wird dadurch umgesetzt, dass keine neuen großflächigen Siedlungsgebiete 
ausgewiesen werden, sondern zunächst die Bestehenden genutzt werden sollen.  
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Beachtung folgender Hinweise für die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen geplanten Orts-
abrundungen (Wohnbauflächen und Mischbauflächen): 

 Anstreben einer verdichteten Bauweise im Kernort Wessobrunn; z.B. flächensparende Rei-
henhäuser statt Einzelhäuser. 

 Begrenzung des Versiegelungsgrads durch Dimensionierung aller Verkehrsflächen (privat 
oder öffentlich) entsprechend ihrer Funktion so sparsam als möglich; außerdem nur Ver-
wendung von Asphaltbelägen, wenn unbedingt notwendig. 

 Berücksichtigung der Topographie und der bestehenden Siedlungsstruktur im Rahmen der 
Bebauungsplanung: Erhaltung wertvoller und charakteristischer Landschaftselemente sowie 
Sicherung von Grünschneisen als Verbindung zur Landschaft als Erholungsraum. 

 Anwendung traditioneller, regionaltypischer Bauweisen und Baustoffe. 

 Förderung der natürlichen Versickerungsmöglichkeiten von Regenwasser auf den privaten 
Grundstücken sowie im Straßenraum durch Begrenzung der Bodenversiegelung; Ermögli-
chung von privaten Regenwasserrückhaltungen zur Gartenbewässerung. 

 Energieeinsparung durch bauphysikalisch richtige Wärmedämmung sowie durch dichte 
Eingrünung der Gebäude; außerdem wirkt sich noch die Gruppierung und Zuordnung der 
Häuser untereinander auf den Energieverbrauch aus (z.B. Vermeidung von Verschattun-
gen). 

Beschränkung von Baugenehmigungen im Außenbereich: 

 Beschränkung der Bebauung bei Streusiedlungen auf wenige Ergänzungsvorhaben im 
Rahmen des Eigenbedarfs. 

 Orientierung an traditionellen, regionaltypischen Bauweisen und Baustoffen. 

 Beachtung von geomorphologischen Gegebenheiten (z.B. Hangkante, Kuppenlage). 

 Erhaltung der Streuobstwiesen. 

Sicherung und behutsame Entwicklung von charakteristischen Ortsbildern: 

Dies trifft für alle Ortsteile mit ihrer fast noch vollständig ländlich geprägten Struktur zu. 

Erhaltung der charakteristischen Ortsrandsituationen:  

Siedlungsränder mit guter Ortsrandeingrünung sind zu erhalten. Die vorhandenen Grünstruktu-
ren sind im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan dargestellt.  

Landschaftsgerechte Einbindung bestehender Ortsränder und Hofstellen durch Bepflanzungs-
maßnahmen: 

Ausgewiesene Streuobstwiesen im Anschluss an landwirtschaftliche Hofstellen dürfen die bau-
liche Erweiterung um Landwirtschaftsgebäude oder Austragshäuser nicht beeinträchtigen. Für 
geplante Bauflächen sind Pflanzmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplans mit integriertem 
Grünordnungsplan festzulegen. Für eine landschaftsgerechte Ortsrand- bzw. Hofstelleneingrü-
nung müssen folgende Hinweise berücksichtigt werden: 

 Verwendung von regionaltypischen Arten für Gehölzpflanzungen. 
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 Verwendung pflegeleichter Hochstämme bei Obstbäumen. 

 Orientierung an traditionellen, intakten Ortsrändern. 

 Schaffung einer lockeren Eingrünung, d.h. der Ortsrand sollte eine vollständige, aber nicht 
das Dorf verdeckende Gehölzstruktur erhalten. Eine Kombination verschiedener naturnaher 
Kleinstrukturen (z.B. Hecken, Baumgruppen, Obstbaumwiesen) ist anzustreben, die diverse 
Höhen und Entfernungen zum Ortsrand aufweisen sollten. Hofstellen sind ebenfalls locker 
mit Laubgehölzen in unregelmäßiger Form und Größe und in unterschiedlichen Abständen 
von den Gebäuden zu bepflanzen.  

 Integration der Gehölzstrukturen am Ortsrand und an den Hofstellen in das anzustrebende 
Biotop-Verbundsystem (vgl. Kapitel 6.2 "Naturschutz und Landschaftspflege"). 

 Sicherung bzw. Optimierung bestehender, naturnaher Biotoptypen am Ortsrand (vgl. Kapitel 
6.2 "Naturschutz und Landschaftspflege". 

Planungsrechtlicher Hintergrund:  

Sofern bestehende Obstbäume im Flächennutzungsplan nachrichtlich als Bestand dargestellt 
werden, ist bei der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben der Zweck dieser Festsetzung zu 
ermitteln. Im Hinblick auf die Zulässigkeit von Vorhaben ist zu vermerken, dass die Darstellung 
des erhaltenswerten Obstbaumbestandes privilegierten Vorhaben baurechtlich nicht entgegen-
steht. Artenschutzrechtliche Aspekte sind im Vorfeld der Planung gesondert zu prüfen. 

 

Sicherung, Optimierung und Erweiterung der Lebensräume für heimische Pflanzen und Tiere 
im und am Ortsbereich: 

Hier ist ein besonderer Schwerpunkt auf die Arten zu legen, die als Kulturfolger auf eine struk-
tur- und habitatreiche Siedlungsstruktur angewiesen sind (z.B. Fledermäuse, Schleiereulen). 

Erstellung von Grünordnungsplänen:  

Für alle geplanten und potentiellen Bauflächen im Bearbeitungsgebiet sind aufgrund der zu 
erwartenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft generell Grünordnungspläne zu den 
Bebauungsplänen aufzustellen. Diese sollen die in diesem Kapitel allgemein formulierten land-
schaftsplanerischen Rahmenfestsetzungen als Vorgaben für die auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes zu treffenden Maßnahmen festschreiben. 
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6.1.2 Wirtschaftsstruktur und Entwicklung von gewerblichen 
Flächen 

6.1.2.1 Wirtschaftsstruktur – Grundlagen 

Allgemeine Wirtschaftsstruktur 

In der Gemeinde Wessobrunn sind über 80 handwerkliche Betriebe ansässig. Sie haben eine 
große Bedeutung als Ausbilder und Arbeitgeber, tragen zur wohnortnahen Versorgung bei und 
fördern den Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommune. Neben nicht störenden 
Handwerksbetrieben sind auch emittierende Gewerbe mit hoher Flächeninanspruchnahme vor-
handen, die traditionell gewachsen in der Regel in den innerörtlichen Lagen lokalisiert sind, 
sodass Gemengelagen und Nutzungskonflikte zwischen Wohnbebauung (Dorfgebieten) und 
Handwerksbetrieben möglich sind. Dabei ist denkbar, dass diese Problematik in Wessobrunn 
aufgrund der naturräumlich und topographisch exponierten Lage und landschaftlich geschütz-
ten Räume verstärkt auftritt (Handwerkskammer für München und Oberbayern, 2018). 

Die gewerbliche Nutzung verteilt sich auf die Ortsteile Wessobrunn, Paterzell, Guggenberg, 
Forst. Vertreten sind verschiedene Dienstleitungsgewerbe, handwerkliche Betriebe sowie meh-
rere Betriebe der Metallverarbeitungsbranche. 

Die Land- und Forstwirtschaft hat einen geringen Anteil an der Beschäftigungsstruktur. Dies 
liegt vor allem daran, dass die meisten Betriebe im Nebenerwerb bewirtschaftet werden und nur 
vergleichsweise wenige Tiere besitzen. Dadurch sind sie in der Regel keine Arbeitgeber und 
werden durch die Familie bewirtschaftet. 

 

Abb. 16 Verteilung der Beschäftigten am Arbeitsort im Jahr 2020 

Das nachfolgende Diagramm zeigt, dass mehr Arbeitnehmer "auspendeln" als in Wessobrunn 
beschäftigt sind. 
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Abb. 17 Verhältnis der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer am Arbeitsort (gelb: sozialversicher-
te Beschäftigte Wessobrunner, die in Wessobrunn arbeiten) und der Beschäftigten am Wohnort (grün: sozi-
alversicherte Beschäftigte in Wessobrunn, die nur in Wessobrunn wohnen, aber nicht arbeiten (= 
Auspendler) zwischen 2015 – 2020 (vgl. Statistik kommunal, 2020) 

Tourismus 

Das Gemeindegebiet besitzt aufgrund seiner naturräumlichen Lage nicht nur günstige klimati-
sche Bedingungen, sondern auch eine abwechslungsreiche Landschaft. Durch die land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung geprägt, bietet sich dem Gast eine vielfältige Natur- und Kultur-
landschaft, die insgesamt eine hohe Erlebnisqualität aufweist. Natürliche Elemente, wie struk-
turreiche Fließgewässer oder kulturelle Sehenswürdigkeiten wie Kapellen und Museen bilden 
günstige Grundvoraussetzungen für die naturbezogene, touristische Nutzung.  

2022 wurden knapp 13.000 Übernachtungen registriert. Die Gemeinde ist Teil des Tourismus-
verbandes Pfaffenwinkel. 

6.1.2.2 Wirtschaftsstruktur – Leitbild 

Allgemeines Leitbild gemäß Regionalplan 

Es ist anzustreben, die Wirtschaftskraft der Region Oberland dauerhaft zu entwickeln, zu stär-
ken und auszubauen. In allen Teilräumen der Region ist eine ausgewogene Branchenstruktur 
im Produzierenden Gewerbe, im Handel und in den übrigen Dienstleistungsbereichen von be-
sonderer Bedeutung. Auf eine anhaltende Sicherung des Naturpotentials und einen sparsamen 
Einsatz von Energie und Rohstoffen ist hinzuwirken. Regionalen Wirtschaftskreisläufen ist vor-
rangig Rechnung zu tragen (RP 17 B IV 1.1 (G)).“ 
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„Weiterhin sollen Gewerbegebiete nur in begründeten Ausnahmefällen abgesetzt von der be-
stehenden Bebauung ausgewiesen werden (vgl. RP 17 B IV 2.2 (Z)). 

Bei Neuansiedlungen bzw. Erweiterungen bestehender Betriebe soll durch eine flächensparen-
de Bauweise bzw. Gestaltung des Betriebsgeländes der Knappheit von Grund und Boden 
Rechnung getragen werden. Freiflächen sollen nur im unbedingt notwendigen Umfang versie-
gelt werden (RP 17 B IV 2.3 (Z)). 

Der Standortsicherung und Neuansiedlung von Handwerk ist besonders Rechnung zu tragen. 
In allen Gemeinden ist eine Versorgung mit Handwerk des örtlichen Bedarfs anzustreben (RP 
17 B IV 2.4 (G)). 

Die Voraussetzungen für die flächendeckende Versorgung der Region mit einer leistungsfähi-
gen Breitbandstruktur soll geschaffen werden (RP 17 B IV 2.5 (Z)). 

Für die Sicherung und weitere Entwicklung des Tourismus in der Region kommt der Erhaltung 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, dem schonenden Umgang mit 
den kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen und Denkmälern sowie der Bewahrung 
von kulturhistorischen Ortsteilen besondere Bedeutung zu (RP 17 B IV 3.1 (G)). 

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Tourismuswirtschaft in der Region soll das Ange-
bot entwickelt und qualitativ weiter verbessert werden. Dabei soll besonders auf eine stärkere 
saisonale Ausgeglichenheit geachtet werden. Besonderes Augenmerk soll auf die Entwicklung 
eines „nachhaltigen Tourismus“ und auf weitere naturverträgliche Formen des Tourismus ge-
legt werden. Die Möglichkeit zum „Urlaub auf dem Bauernhof“ sollen weiter ausgebaut werden 
(RP 17 B IV 3.3 (Z)). 

In den Tourismusgebieten […] Pfaffenwinkel (9) […] soll der Tourismus vor allem durch eine 
nachfragegerechte qualitative Verbesserung der gewerblichen und kommunalen Einrichtungen 
gesichert und weiterentwickelt werden […] (RP 17 B IV 3.6 (Z)). 

Der Erhaltung und Stärkung der dezentralen Versorgungsstruktur in der Region sowie der Si-
cherung einer ausreichenden, flächendeckenden Warenversorgung kommt besondere Bedeu-
tung zu. Insbesondere die Versorgung mit Waren des kurzfristigen Bedarfs in möglichst 
fußläufiger Entfernung ist anzustreben (RP 17 B IV 4.1 (G)).  

Der Funktionsfähigkeit der Innenstadtbereiche bzw. der Ortskerne kommt zentrale Bedeutung 
zu. Deshalb ist anzustreben, dass die Ansiedelung von Einzelhandelsgroßprojekten bevorzugt 
in Zentrenlagen erfolgt. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Attraktivität der Stadtzentren und 
Ortskerne durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Citymanagement, erhalten und gestärkt wird 
(RP 17 B IV 4.2 (G)).  

Die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten soll sich an der zentralörtlichen Funktion der 
Gemeinde orientieren und in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten erfolgen. Die Ansied-
lung von Einzelhandelsbetrieben mit innen stadtrelevanten Sortimenten soll nicht zu einer 
Schwächung der Ortszentren führen. Entsprechende Bauflächen sollen deshalb vorrangig in-
nerhalb bestehender Hauptsiedlungsbereiche ausgewiesen werden (RP 17 B IV 4.4 (Z)). 
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Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt ist festgelegt: Auf dem Arbeitsmarkt der Region Oberland soll 
ein angemessener Ausgleich von Angebot und Nachfrage nach Arbeitsplätzen bzw. Arbeitskräf-
ten erreicht werden. Das soll möglichst innerhalb der einzelnen Mittelbereiche angestrebt wer-
den. Bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze soll verstärkt auf Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Frauen und Teilzeitbeschäftigte hingewirkt werden (RP 17 B V 1 (Z)). Durch die Schaffung ei-
nes ausreichenden und vielfältigen Angebots an qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen soll das 
in der Region vorhandene Arbeitskräftepotential erhalten und eine weitere Zunahme der Aus-
pendler verhindert werden. Der starken Abhängigkeit der erwerbstätigen Bevölkerung der Re-
gion Oberland, insbesondere der nördlichen Teilräume, von Arbeitsplatzangebot des großen 
Verdichtungsraums München soll durch Auflockerung und Ergänzung der Arbeitsplatzstruktur 
entgegengewirkt werden (RP 17 B V 1.1 (Z)). 

Auf eine Ergänzung der vorwiegend tertiären Beschäftigungsstruktur soll durch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe durch industriell-gewerbliche Arbeitsplätze und 
die Erhaltung der Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft hingewirkt werden (RP 17 B V 
1.2 (Z)). 

Auf die Bereitstellung von dem Bedarf entsprechenden Ausbildungsplätzen in Industrie, Hand-
werk, Handel, Dienstleistungen und öffentlichen Dienst soll hingewirkt werden (RP 17 B V 1.3 
(Z)).  

Zur Luftreinhaltung wird bestimmt:  Die Bevölkerung der Region Oberland muss vor schädli-
chen und soll vor belästigenden Luftverunreinigungen geschützt werden. Schädigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie von Sachgütern soll vermieden werden. Insbesondere in den Kur-
orten und den Fremdenverkehrsgebieten soll zur Sicherstellung der heilklimatischen Wirkung 
und der Erholung eine möglichst geringe Schadstoffbelastung angestrebt werden (RP 17 B XII 
2.1 (Z)). Es soll darauf hingewirkt werden, dass in Industrie- und Gewerbebetrieben, vor allem 
in den Fremdenverkehrsgebieten der Region, die technischen Möglichkeiten der Luftreinhaltung 
genutzt werden (RP 17 B XII 2.3 (Z)).  

In Bezug auf den Lärmschutz sind folgende Vorgaben festgelegt:  Die Bevölkerung und die 
Erholungssuchenden in der Region Oberland sollen vor schädlichen Lärmeinwirkungen ge-
schützt werden (RP 17 B XII 3.1 (Z)).   

Der Schutz vor Verkehrslärm, insbesondere in den Fremdenverkehrsgebieten der Region, soll 
im Rahmen der Verkehrs- und Bauleitplanung beachtet werden. Notwendige Lärmschutzvor-
kehrungen sollen vom Verursacher bzw. vom Straßenbaulastträger in ausreichendem Maß vor-
gesehen werden. Auf verkehrsberuhigten Zonen in Wohngebieten soll verstärkt hingewiesen 
werden. (RP 17 B XII 3.2 (Z)). 

Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Lärmemissionen aus Gewerbe- und Industrieanla-
gen in Wohngebiete und Erholungseinrichtungen der Region möglichst geringgehalten werden. 
Um Immissionsbelästigungen vorzubeugen, ist bei der Bauleitplanung verstärkt darauf zu ach-
ten, dass Wohngebiete nicht an störende Gewerbe- und Industriebetriebe heranwachsen und 
umgekehrt (RP 17 B XII 3.3 (Z)). 
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Konkretes Leitbild 

Entsprechend den Zielen des Regionalplans und den örtlichen wirtschaftlichen Strukturen wur-
den folgende Ziele für die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde entwickelt: 

 Gewährleistung von Bestandsschutz und Spielraum zur Erweiterung und Verlage-
rung für die ortsansässigen Betriebe (siehe auch Handwerkskammer 2017) 

 Sicherung und Förderung eines harmonischen Miteinander von Handel, Handwerk, 
Industrie, Dienstleistung, Land- und Forstwirtschaft sowie Tourismus. 

 Entwicklung, Stärkung und Ausbau der Wirtschaftskraft unter Wahrung der Bedeu-
tung einer ausgewogenen Branchenstruktur im produzierenden Gewerbe, im Handel 
und in den übrigen Dienstleistungsbereichen und Hinwirken auf eine anhaltende Siche-
rung des Naturpotentials und einen sparsamen Einsatz von Energie und Rohstoffen 
sowie vorrangige Rechnung Tragung von regionalen Wirtschaftskreisläufen (Grundsatz 
im Regionalplan) 

 Grundsätzlich keine Ausweisung von Gewerbegebieten abgesetzt von der bestehen-
den Bebauung (Ziel im Regionalplan) 

 Flächensparende Bauweise bzw. Berücksichtigung der Knappheit von Grund und 
Boden in der Gestaltung des Betriebsgeländes bei Neuansiedlung bzw. Erweiterungen be-
stehende Betriebe sowie Versiegelung von Freiflächen nur im unbedingt notwendigen 
Umfang (Ziel im Regionalplan) 

 Standortsicherung und Neuansiedlung von Handwerk besonders Rechnung tragen und 
in allen Gemeinden eine Versorgung mit Handwerk des örtlichen Bedarfs anzustreben 
(Grundsatz im Regionalplan) 

 Schaffung der Voraussetzungen für die flächendeckende Versorgung der Region mit einer 
leistungsfähigen Breitbandstruktur (Ziel im Regionalplan). 

 Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, dem scho-
nenden Umgang mit den kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen und Denk-
mälern sowie der Bewahrung von kulturhistorischen Ortsteilen hinsichtlich der 
Sicherung und weiteren Entwicklung des Tourismus in der Region (Grundsatz im Regional-
plan). 

 Entwicklung und qualitative Verbesserung des touristischen Angebots unter Beach-
tung einer stärker saisonalen Ausgeglichenheit und Entwicklung von insbesondere „nach-
haltigen Tourismus“ und weitere naturverträgliche Formen des Tourismus und Ausbau 
der Möglichkeiten zum „Urlaub auf dem Bauernhof“ (Ziel im Regionalplan).  

 Erhaltung und Stärkung der dezentralen Versorgungsstruktur in der Region sowie der 
Sicherung einer ausreichenden, flächendeckenden Warenversorgung, insbesondere 
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Anstreben der Versorgung mit Waren des kurzfristigen Bedarfs in möglichst fußläufiger Ent-
fernung (Grundsatz im Regionalplan).  

6.1.2.3 Wirtschaftsstruktur - Darstellungen und Maßnahmen 

Gewerbeflächen 

Die Gemeinde besitzt Gewerbeflächen in den Ortsteilen Forst und Guggenberg. Damit stehen 
der heimischen Wirtschaft derzeit keine Entwicklungsflächen zur Verfügung. 

 
Abb. 18 Darstellungen der bestehenden gewerblichen Bauflächen 

Um eine weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu ermöglichen, wurden im Zuge der Ana-
lyse weiterer Siedlungsstandorte auch Potentiale für eine Erweiterung gewerblicher Bauflächen 
erfasst. Dabei konnten nur drei Standorte als geeignet erfasst werden, die aufgrund ihrer topo-
graphischen Lage, ihrer guten Erschließungsmöglichkeit sowie der fehlenden Betroffenheit von 
naturschutzfachlich wertvollen Flächen für eine Ausweisung geeignet wären:  

Der Standort Gewerbefläche „Wessobrunn Süd“ entfällt aufgrund zahlreicher Einwendungen im 
Zuge der ersten öffentlichen Beteiligung. 

Gewerbefläche „Wessobrunn- West“ 

Die Flächen werden bereits jetzt durch ein 
für die Beschäftigten in Wessobrunn wich-
tiges metallverarbeitendes Unternehmen 
genutzt. Die zusätzlich dargestellten Flä-
chen stellen eine potentielle Erweiterungs-
fläche für diesen Betrieb dar. Die Erschlie-
ßung soll über eine neue Verbindung zur 
Feichtmayrstraße erfolgen. 
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Gewerbefläche „Forst- Hub“ 

In diesem Bereich ist ebenfalls ein 
lokal bedeutender Betrieb angesie-
delt. Die Darstellung erlaubt eine 
Betriebserweiterung nach Westen. 

 

 

 

Sonderbaufläche mit verschiedener Zweckbestimmung 

Im Flächennutzungsplan sollen folgende neue Sonderbauflächen zur speziellen Entwicklung 
dargestellt werden:  

 

Abb. 19 Darstellung der bestehenden Sonderbauflächen 

Sonderbaufläche „Klostergut“ 

Der geschichtsträchtige Bereich des Klos-
terguts mit seinen historischen Gebäuden 
und dem Hofumfeld mit landwirtschaftlichen 
Flächen und Obstwiesen soll als Sonder-
baufläche mit der Zweckbestimmung „Ge-
meinnützige Einrichtungen“. Ziel ist die 
Schaffung und Zurverfügungstellung von 
seniorengerechtem Wohnraum, Familien-
wohnen, Wohnen für einkommensschwache 
Bevölkerungsschichten, die Zurverfügungs-
tellung von Räumen und Flächen zur Förde-
rung des Gemeinschaftslebens, die Nutzung 
als gemeindliche Lagerräume und –flächen 
und andere, am Gemeinwohl orientierte 
Verwendungsmöglichkeiten. 
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Sonderbaufläche „Paterzell- Segelfluggelände“ 

Die geplante Sonderbaufläche stellt eine 
Erweiterung des bestehenden 
Sondergebietes dar und umfasst 
hauptsächlich die Lande- und Startbahn 
des Segelsportvereins sowie die Bereiche 
um den Hangar. 

 

 

 

 

 

 

Sonderbaufläche „Photovoltaik- Freiflächenanlage- Nordwestlich Mandlhof 

Die geplante Sonderbaufläche stellt eine 
Neuausweisung nordwestlich vom Ortsteil 
Mandlhof dar. Die Flächen eignen sich aufgrund 
ihrer geringen landwirtschaftlichen 
Ertragsfähigkeit und der südexponierten 
Topographie für die Anlage von Freiflächen- 
Photovoltaik. 

 

Sonderbaufläche Photovoltaik- Freiflächenanlage- Südlich Holzlehen: Neuausweisung 

Die geplante Sonderbaufläche stellt 
eine Neuausweisung südlich vom 
Ortsteil Holzlehen auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
dar. 
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6.1.3 Gemeinbedarf und weitere Flächennutzungen im besie-
delten Bereich 

6.1.3.1 Gemeinbedarf und weitere Flächennutzungen: Grundlagen 

Neben der Wohn- und Gewerbenutzung weist die Gemeinde Wessobrunn ein ausgeprägtes 
Netz an gemeinnützigen, sozialen, gesundheitlichen sowie kulturellen Einrichtungen auf. Diese 
sogenannten Gemeinbedarfseinrichtungen verteilen sich vor allem auf das Zentrum Wes-
sobrunns. 

Gemeinnützige, soziale und gesundheitliche Einrichtungen 

Öffentliche Verwaltungen 

Die Gemeinde verfügt über ein Rathaus, einen gemeindlichen Bauhof und alle für die Gemein-
de erforderlichen öffentlichen Einrichtungen. 

Kindergärten, Schulen und andere Weiterbildungsmöglichkeiten 

Die Gemeinde Wessobrunn verfügt über eine Grundschule („Grundschule Wessobrunn in 
Forst“). Die Gemeinde Wessobrunn betreibt eine Kindertagesstätte in der Schmuzerstraße in 
Wessobrunn und einen Kindergarten in Templhof in Forst. 

Weiterführende Schulen gibt es u.a. in Weilheim, Peißenberg, Landsberg, Rott und Schongau. 

Kirchliche Einrichtungen 

Hervorzuheben ist zunächst das ehemalige Kloster Wessobrunn. Daneben sind die Pfarrkirche 
St. Johann Baptist und die Pfarrkirche St. Leonhard in Forst anzuführen. Letztere ist Ziel des 
jährlichen Leonhardiritt am 6. November, der zu den ältesten dieser Gegend zählt und bereits 
im 17. Jahrhundert abgehalten wurde. Als bekannteste Kapellen sind die Ulrichskapelle in Pa-
terzell, die Kreuzbergkapelle sowie die „Maria Schnee“ in Gmain zu nennen.  

Weitere soziale und kulturelle Einrichtungen 

Als weitere soziale Einrichtungen sind u.a. die Bücherei „Am Römerturm“ sowie kulturelle und 
soziale Angebote z.B. in der Mehrzweckhalle zu nennen. 

Die Gemeinde hat aufgrund der ursprünglich getrennten Gemeinden Wessobrunn, Haid und 
Forst drei Feuerwehren.  

Neben den sozialen Einrichtungen gibt es in der Gemeinde ein ausgeprägtes Vereinswesen, 
wobei es aufgrund der Zusammenlegung der Ortsteile Vereine teilweise „doppelt“ gibt. Als Ver-
eine sind u.a. anzuführen: Schützenvereine, Sportvereine, Heimat- und Trachtenvereine, Mu-
sikvereine, ein Imkerverein, Gartenbauvereine, Landjugend Forst und Wessobrunn, 
Kindergarten-Fördervereine, Freizeitvereine sowie Veteranen- und Reservistenvereine. Die 
Vereine organisieren über das Jahr zahlreiche Feste und Veranstaltungen.  
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In Paterzell wird ein Flugplatz betrieben, der für den Segel- als auch Motorflugbetrieb genutzt 
wird.  

6.1.3.2 Gemeinbedarf und weitere Flächennutzungen – Leitbild 

Der Regionalplan formuliert verschiedene, auch flächenrelevante Vorgaben im Bildungs- und 
Erziehungswesen und im Hinblick auf kulturelle Angelegenheiten: 

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze soll bedarfsgerecht erhöht werden. 
Die Errichtung zusätzlicher Kindergärten in unzureichend ausgestatteten Teilräumen der Regi-
on und die Verbesserung bestehen der Einrichtungen soll insbesondere in den Mittelbereichen 
Weilheim i. OB., Bad Tölz, Wolfratshausen/Geretsried und Miesbach/Hausham angestrebt 
werden (RP 17 B VI 1.1 (Z)). 

Die bestehenden Jugendeinrichtungen für Freizeit und Erholung sollen erhalten bleiben und 
bedarfsgerecht ausgebaut werden (RP 17 B VI 5.1.3 (Z)). 

Die bestehenden Einrichtungen der Erwachsenenbildung in der Region Oberland sollen erhal-
ten und qualitativ sowie quantitativ bedarfsgerecht ausgebaut werden (RP 17 B VI 6.1(Z)). 

In der Region Oberland soll die Eigenständigkeit des kulturellen Lebens erhalten werden. Auf 
die Erhaltung des bodenständigen Kulturguts soll hingewirkt werden. Auf die Pflege des 
Brauchtums sowie auf die Pflege der freischaffenden zeitgenössischen Kunst soll hingewirkt 
werden (RP 17 B VI 7.1.1 (Z)). 

Der Fortbestand besonders der traditionellen Laienbühnen und der Bauerntheater in der Regi-
on soll gesichert werden. Auf eine Weiterentwicklung und ein vielfältiges Angebot dieser Thea-
ter in der Region Oberland soll hingewirkt werden (RP 17 B VI 7.1.2 (Z)). 

Durch den Ausbau der bestehenden Sing- und Musikschulen in der Region soll die Musikpflege 
gesichert werden (RP 17 B VI 7.1.3 (Z)). 

Auf die Erhaltung und organische Weiterentwicklung kleinerer Büchereien in der Region Ober-
land soll hingewirkt werden (RP 17 B VI 8.4 (Z)). 

Die Region Oberland soll bedarfsentsprechend mit Sporteinrichtungen für den Schulsport, die 
in freien Zeiten auch dem Vereins- und Breitensport zur Verfügung gestellt werden, sowie mit 
speziellen Anlagen für den Vereins- und Breitensport ausgestattet werden soll und die Ausstat-
tung der Region Oberland mit Hallen-, Frei-, und Naturbädern gesichert werden soll (RP 17 VI 
9.2 (Z)).  

Unter dem Kapitel „Sozial- und Gesundheitswesen“ werden weitere Vorgaben formuliert.  

Die Familienfürsorge in der Region Oberland soll insgesamt gestärkt werden (RP 17 B VIII 1.1 
(Z)). Die offene Altenhilfe zur Betreuung alter Menschen und das System des mobilen Mahl-
zeitendienstes sollen verstärkt ausgebaut werden (RP 17 B VIII 2.1.1 (Z)). Einrichtungen für 
Altenbegegnungen sollen bedarfsgerecht bereitgestellt werden (RP 17 B VIII 2.1.2 (Z)). Auf die 
Erhöhung des Bestandes an altengerechten Wohnungen für die einheimische Bevölkerung soll 
dem Bedarf entsprechende hingewirkt werden (RP 17 B VIII 2.1.3 (Z)).  
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Bei der Errichtung und dem Unterhalt von Ausbildungsstätten soll der Bedarf an Behinderten-
plätzen berücksichtigt werden (RP 17 B VIII 3.2.1 (Z)). Das bestehende Angebot an Behinder-
tenwerkstätten in der Region soll weiter verbessert werden (RP 17 B VIII 3.2.2 (Z)). Auf die 
Integration Behinderter in das normale Berufsleben soll verstärkt hingewirkt werden (RP 17 B 
VIII 3.2.3 (Z)). 

In der Region soll auf die Bereitstellung von behindertengerechten Wohnungen hingewirkt wer-
den (RP 17 B VIII 3.3.2 (Z)). 

In der Region sollen ausreichend Einrichtungen für Obdachlose und Nichtsesshafte bereitge-
stellt werden (RP 17 B VIII 4.1 (Z)). 

Die ambulante Versorgung soll in allen Teilen der Region gesichert werden. Dabei soll auf 
räumliche Ausgewogenheit sowie die Koordination zwischen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung hingewirkt werden (RP 17 B VIII 5.2 (Z)). 

Konkretes Leitbild 

 Erhalt und Unterstützung des bestehenden, ausgeprägten Vereinslebens, der Eigenstän-
digkeit des kulturellen Lebens, das Brauchtum, die Pflege der freischaffenden zeitgenössi-
schen Kunst sowie insbesondere der traditionellen Laienbühnen, des Bauerntheaters, des 
Singvereins, der Bücherei und Sporteinrichtungen  

 Erhalt und Ausbau der sozialen Einrichtungen und Bildungsangebote, um für junge 
und alte Menschen gleichermaßen ein attraktives Umfeld zu schaffen.  
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6.1.3.3 Gemeinbedarf und weitere Flächennutzungen – Darstellungen und 
Maßnahmen 

Eine umfangreiche Ausweitung der bestehenden Flächen für den Gemeinbedarf ist derzeit 
nicht erforderlich. Deshalb werden im Flächennutzungsplan nur die bestehenden Gemeinbe-
darfsflächen übernommen sowie die Flächen, die bereits in Richtung Gemeinbedarf umgenutzt 
wurden, korrekt dargestellt. Folgende Nutzungen sind diesbezüglich in der Gemeinde zu finden: 

 
Abb. 20 Darstellungen der bestehenden Gemeinbedarfsflächen 

Darüber hinaus stellt, wie beim Sondergebiet Klostergut beschreiben, dieses Sondergebiet ei-
nen Entwicklungsbereich für zu stärkende soziale Einrichtungen und Angebote dar.  

6.1.4 Grünflächen im besiedelten Bereich 

6.1.4.1 Grünflächen – Grundlagen 

Im Flächennutzungsplan werden drei verschiedene Arten von Grünflächen unterschieden:  

 Grünflächen mit besonderer Zweckbestimmung (z.B. Sportflächen) 

 Sonstige Grünflächen (für das Ortsbild bedeutsame innerörtliche Grün- und Freiflächen, 
Schutzstreifen um Bau- und Gewerbegebiete, von jeglicher Bebauung freizuhalten sind) 

Grünzüge und -flächen 

Die öffentlichen Grünflächen konzentrieren sich v.a. auf den Kernort Wessobrunn.  

Friedhöfe 

Im Gemeindegebiet befinden sich zwei Friedhöfe, wobei der Wessobrunner Friedhof am nördli-
chen Ortsrand liegt und der kirchliche Friedhof in Forst die Kirche St. Leonhard umgibt. 

Spielplätze 

An der Schule in Forst sowie in Wessobrunn nahe der Mehrzweckhalle befinden sich jeweils 
Spielplätze, die nach den Öffnungszeiten der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.  

Flächen für Freizeit und Erholung (Sportflächen) 

Der Sportverein Wessobrunn-Haid hat einen Sportplatz, der durch eine Mehrzweckhalle erwei-
tert wird. 
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Auf dem Vereinsgelände des SC Forst, das am Ortsrand von Templhof liegt, sind ein Eisplatz 
mit Stockbahnen, eine Tennisanlage mit zwei Sandplätzen und einem Bolzplatz  

Weiterhin betreibt der Luftsportverein Weilheim-Peißenberg in Paterzell einen Flugplatz für Se-
gel- und Motorflüge sowie Modellflug. 

Weitere Flächen für die Erholung werden im Kapitel 6.6 "Erholung und Landschaftsbild" darge-
legt. 

Nicht öffentliche Grünflächen 

Der Flächennutzungsplan unterscheidet zwischen gliedernden bzw. abschirmenden Grünflä-
chen (sog. "Sonstige Grünflächen") sowie Grünflächen mit besonderer naturschutzfachlicher 
Funktion (vgl. dazu Kapitel 6.2 "Naturschutz und Landschaftspflege"). 

Die erst genannte Grünflächen-Kategorie bezeichnet Flächen entlang von Siedlungsrändern 
zur landschaftlichen Einbindung von Gebäuden, Straßenböschungen, Freiflächen zum Immis-
sionsschutz oder ortsbildprägende Grünanlagen, die von Bebauung freigehalten werden soll-
ten. 

6.1.4.2 Grünflächen – Leitbild 

Allgemeines Leitbild gemäß Regionalplan 

Der Regionalplan weist im Kapitel B I Natur und Landschaft auf die Bedeutung der innerörtli-
chen Grünstrukturen hin und führt als Ziel an: Gliedernde innerörtliche Grünbereiche sollen 
erhalten werden. Nach Möglichkeit soll eine Verbindung zur freien Landschaft durch Grünzüge 
hergestellt werden (RP 17 B I 2.7.3 (Z)).  

Konkretes Leitbild 

Es sind folgende örtliche Zielsetzungen zu nennen: 

 Sicherung siedlungsgebundener Grünflächen. 

 Förderung von Grünflächen im Außenbereich zur Einbindung von Gebäuden in das 
Landschaftsbild. 

 Erhaltung und Förderung von Grünverbindungen, die den Innen- mit dem Außenbereich 
vernetzen im Sinne eines durchgängigen Biotopverbundes sowie einer guten Erholungs- 
und Aufenthaltsqualität (z.B. durch Hecken und Bäume entlang von Straßen sowie Obst-
wiesen, die vom Ortsrand in den bebauten Bereich hineinreichen). 
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6.1.4.3 Grünflächen – Darstellungen und Maßnahmen 

Neben der Erhaltung der Grünflächen für Sport- und Freizeitangebote sowie für die Friedhöfe 
zählt auch die grünordnerische Einbindung zu einer der wichtigsten Zielsetzungen der Orts- 
und Landschaftsplanung. Die Grünflächen sind wie folgt dargestellt: 

 
Abb. 21 Darstellungen der bestehenden und geplanten Grünflächen im besiedelten Bereich 

Ergänzungen oder Erweiterungen der öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen sind derzeit nicht 
vorgesehen.  

Für die Unterhaltung und langfristige Entwicklung der öffentlichen Grünflächen sind folgende 
Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 Erhaltung der vorhandenen Grünflächen im Innenbereich: Sportplatz, Friedhof, Kinderspiel-
platz und ortsbildprägende sowie faunistisch / floristisch bedeutende Gehölzstrukturen blei-
ben unverändert erhalten. 

 Naturnahe Pflege der öffentlichen Grünflächen; z.B. Verzicht auf Biozid-Einsatz; ggf. Ent-
wicklung in 2-schürige Wiesen; Düngeeinsatz auf das unbedingt notwendige Maß reduzie-
ren. 

 Überprüfung der eingesetzten Mittel und des Pflegeaufwands im Bereich der Sport- und 
Grünflächen zur Vermeidung von Stoffeinträgen ins Grundwasser 

6.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

6.2.1 Naturschutz und Landschaftspflege – Leitbild 

Allgemeines Leitbild gemäß Regionalplan 

Als landschaftliches Leitbild ist festgesetzt: Es ist anzustreben, die Natur- und Kulturlandschaf-
ten der Region Oberland und ihre natürlichen Lebensgrundlagen als Lebensraum und Exis-
tenzgrundlage der ansässigen Bevölkerung sowie der Tier- und Pflanzenwelt in ihrer 
einzigartigen Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu erhalten und – wo nötig – wiederherzustellen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, die weitgehend unbeeinträchtigten Naturlandschaften des 
Alpenraums in ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren. Bei der weiteren Entwicklung der Region 
Oberland ist anzustreben, der herausragenden Bedeutung als attraktiver Lebens- und Wirt-
schaftsraum der ansässigen Bevölkerung und als Erholungsraum für die Besucher aus Nah 
und Fern ebenso Rechnung zu tragen wie dem Schutz von Natur und Landschaft vor daraus 
erwachsenden Belastungen. Es ist anzustreben,  

 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
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schaftsbildes sowie den Erhalt der historisch gewachsenen Natur- und Kulturlandschaft 
durch eine pflegliche und angemessene Landnutzung zu sichern,  

 Überbeanspruchungen von Natur und Landschaft zu vermeiden, bereits aufgetretene 
Schäden, soweit möglich, zu beseitigen oder durch geeignete Pflege- und Rekultivierungs-
maßnahmen auszugleichen (RP 17 B I 1 (G)). 

Im Kapitel B I "Natur und Landschaft" werden die Vorgaben konkretisiert:  

Zum Schutz der Böden und ihrer natürlichen Funktionen sollen  

 die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Infrastruktur soweit möglich minimiert 
werden  

 Maßnahmen gefördert werden, die zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der bodenschüt-
zenden Funktionen der Bergwälder beitragen  

 Maßnahmen gefördert werden, die zu einer boden- und grundwasserschonenden Nutzung 
der land- und forstwirtschaftlichen Flächen beitragen  

 besondere Bodenbildungen geschützt werden, die eine hohe naturgeschichtliche Zeugnis-
kraft aufweisen, wie z.B. Buckelwiesen und andere eiszeitlich überprägte Bodenlandschaf-
ten sowie besondere geologische Erscheinungsformen (z.B. Moränen, Drumlins, 
Toteislöcher und Tumuli sowie Moore) (RP 17 B I 2.1.2 (Z)). 

Zur Sicherung eines intakten Wasserhaushalts für Menschen, Tiere und Pflanzen, insbesonde-
re auch im Hinblick auf die Wasserrückhalte- und Speicherfunktion der Landschaft sowie zum 
Erhalt und zur Verbesserung der aquatischen und amphibischen Ökosysteme einschließlich der 
Feuchtgebiete und der vielfältigen Gewässerlandschaften mit ihren Auen sollen  

 Moore, naturnahe Auwälder und andere Feuchtflächen in ihrer bedeutenden Funktion für 
Naturschutz und Wasserhaushalt erhalten, optimiert und ggf. in ihrer Funktion wieder her-
gestellt werden.  

 Hochwassergefährdete Tallagen als Abfluss- und Rückhalteflächen von damit unvereinba-
ren Nutzungen freigehalten werden (RP 17 B I 2.2.2 (Z)).  

Für schutzwürdige Biotopflächen ist festgesetzt:  Natur und Landschaft sollen in ihrer Vielfalt 
und ihren ökologischen Funktionen erhalten bleiben. Zu diesem Zweck sollen die schutzwürdi-
gen Biotopflächen gesichert, optimiert und zu Biotopverbundsystemen ergänzt werden. Insbe-
sondere gilt dies für folgende Biotope:  

 strukturbildende Landschaftselemente wie Baumgruppen, Alleen, Hage, Einzelbäume, He-
cken und naturnahe Waldbestände. 

 Trockenbiotope wie alpine Fels- und Schotterfluren, Latschenfelder, Kalkmagerrasen und 
Buckelwiesen sowie magere, extensive Mähwiesen. 

 Feuchtbiotope wie Moorwiesen, Nieder-, Übergangs- und Hochmoore mit Verlandungsge-
sellschaften, Tümpel, Weiher und Quellfluren und. 

 naturnahe und natürliche Gewässer, die darüber hinaus so gestaltet werden sollen, dass sie 
ihre Funktion im Naturhaushalt und in der gewachsenen Kulturlandschaft erfüllen können 
(RP 17 B I 2.4.1 (Z)). 
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Wesentliche Nutzungsänderungen und andere Veränderungen der Standorte schützenswerter 
Biotope sollen vermieden werden (RP 17 B I 2.4.1 (Z)). 

Die Moore und Feuchtflächen sollen erhalten und wo möglich renaturiert werden. Neue Ent-
wässerungen und andere verschlechternde Standortveränderungen sollen möglichst vermieden 
werden. Streuwiesen sollen, soweit möglich, in traditioneller Form weiter bewirtschaftet werden. 
Eine extensive Nutzungsweise unter weitgehendem Verzicht auf Düngungen und Intensivnut-
zungen soll angestrebt werden (RP 17 B I 2.4.3 (Z)). 

Die naturnahen Flusslandschaften sollen langfristig in ihrem Bestand gesichert werden. Dabei 
sind insbesondere die Durchgängigkeit und die Strukturvielfalt des Fließgewässers zu berück-
sichtigen. Gehölzsäume und Auwälder sollen erhalten werden und, soweit erforderlich, ergänzt 
und neu geschaffen werden. Sauberes Wasser und eine intakte Ufervegetation sind in allen 
Gewässern in der Region anzustreben. Wassernutzungen, die Gewässergüte oder Begleitve-
getation beeinträchtigen, sollen möglichst eingeschränkt werden. Regulierte Flüsse und Bäche 
sollen soweit möglich in einen naturnahen Zustand zurückversetzt werden. Bereits bestehende 
Schäden sollen möglichst durch Beseitigung der Ursachen und durch geeignete landschafts-
pflegerische und wasserbauliche Maßnahmen behoben werden. Durch Wasserableitung ent-
standene Schäden sollen durch Rückleitungen entsprechend gemildert werden. Die Altwässer 
und Altarme sollen in naturnaher Form erhalten und, soweit möglich und ökologisch sinnvoll, an 
das Flusssystem angeschlossen werden (RP 17 B I 2.4.4.1 (Z)). 

Die Seen sollen so erhalten werden, dass sie ihren wasserwirtschaftlichen, ökologischen und 
Erholungsfunktionen langfristig gerecht werden können. Die ökologisch empfindlichen Ufer- 
und Flachwasserbereiche sollen nicht erschlossen werden. Besonders empfindliche Teile sollen 
durch geeignete Besucherlenkung vor schädlichem Betreten geschützt werden (RP 17 B I 
2.4.4.2 (Z)). 

Zu den landwirtschaftlichen Erzeugungsgebieten werden folgende Ziele bestimmt: 

 Auf die weitere Bearbeitung der landwirtschaftlichen Flächen soll in der bisherigen Nut-
zungsvielfalt hingewirkt werden. Die Nutzung soll die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Na-
turgüter sichern (RP 17 B I 2.5.1 (Z)).  

 Die bestehenden landschaftsprägenden Strukturen wie z.B. Baumgruppen, Einzelbäume, 
Alleen, Hecken, Hage und Feldgehölze sowie geomorphologisch prägende Landschafts-
elemente sollen grundsätzlich erhalten bleiben und ggf. durch Neupflanzungen ergänzt 
werden (RP 17 B I 2.5.2 (Z)).  

Für den Naturraum Ammer-Loisach-Hügelland werden die Moore zwischen Peiting und Wes-
sobrunn sowie die Moore und Wälder zwischen Peißenberg und Raisting als landschaftliche 
Vorbehaltsgebiete bestimmt (RP 17 B I 3.1 (Z)). 

In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten ist den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei allen überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein beson-
deres Gewicht beizumessen (RP 17 B I 3.1 (Z)). 

Im Hinblick auf Schutzgebiete bestimmt das Ziel in B.I. 3.2, dass das großräumige Schutzge-
bietssystem durch lokale Systeme kleinflächiger Biotope ergänzt werden soll. Besonders wert-
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volle kleinflächige Lebensräume von lokaler und regionaler Bedeutung sollen als Naturdenkma-
le, Landschaftsbestandteile und Grünbestände gesichert werden.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt mit der grünen Schraffur die Abgrenzung des Landschaftli-
chen Vorbehaltsgebiets im Gemeindegebiet Wessobrunn. 

 

Abb. 22 Auszug aus der Karte "Natur und Landschaft" des Regionalplans Oberland, Stand 2006 

Vorgaben des Arten- und Biotopschutzprogramms des Landkreises Weilheim-Schongau 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP), 1985 ins Leben gerufen, stellt ein Fachkonzept 
des Naturschutzes dar, das auf der Grundlage der Biotopkartierung sowie der Artenschutzkar-
tierung alle Flächen analysiert und bewertet, die für den Naturschutz wichtig und erhaltenswert 
sind und bestimmt aus den Ergebnissen Ziele und Maßnahmenvorschläge (Bayerisches Lan-
desamt für Umwelt, Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern – Einführung und Bearbeitungs-
stand). 

Die aktuellste Fassung des Landkreises Weilheim-Schongau von 1997 zugrunde gelegt, erge-
ben sich folgende Vorgaben bzw. Empfehlungen: 

Da sich Teile des Gemeindegebiets auf dem „Birkland- Windacher Hügelland“ (037 D) befin-
den, sind zunächst diesbezügliche Vorgaben zu untersuchen.  
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Das Birkland-Windacher Hügelland umfasst den westlichen Teil der Jungmoränen der Ammer-
see-Gletscherzunge. Das "Hügelland" besteht aus einer welligen Grundmoränenplatte von gut 
700 m Meereshöhe; im Osten sind Wälle der Inneren Jungendmoränen am Aufbau beteiligt, die 
z.B. bei St. Leonhardt eine Höhe von fast 800 m erreichen (Kap. 4.9.1).  

 
Abb. 23 Lage der Naturräumlichen Untereinheit „Birkland-Windacher Hügelland“ (037 D) nach ABSP 1997. 

Im Westen wird das Hügelland von der Lechleite begrenzt; nach Osten fällt der Moränenrücken 
steil zum Tal der Rott ab. Diese Talflanke wurde bereits der Einheit "Wessobrunner Höhen" 
zugeordnet (4.9.1). 

Die unterschiedlichen geomorphologischen und hydrologischen Verhältnisse sind die Voraus-
setzung für sehr unterschiedliche Moorbildungen. Die wellige Grund- und Endmoränenland-
schaft begünstigte die Entstehung ausgedehnter Hoch- und Übergangsmoore über 
wasserstauender Moräne (4.9.1). 

Weitgehend ungestörte Moore sind in dieser naturräumlichen Einheit - wie im gesamten Alpen-
vorland - selten und aus der Sicht des Naturschutzes besonders wertvoll. Hervorzuheben sind 
das Schwaigwaldmoos, das Rohrmoos und das Oberobländer Filz.  

In Kapitel 4.9.2 werden folgende Ziele und Maßnahmen abgeleitet: 

 Sicherung und Optimierung der Moorgebiete westlich Wessobrunn und östlich Peiting  

- Sicherung bzw. Wiederherstellung eines intakten Wasserhaushalts  
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- Erhalt der intakten Moorkerne; Förderung der Regeneration von stärker beeinträchtigen 
Moorflächen  

- naturschutzrechtliche Sicherung der Kernbereiche  

 Erhalt bzw. Förderung naturnaher Zonierungen und Standortsgradienten im Randbereich 
und Umfeld der Moore, Randlage, Bruchwald, Streuwiese, Wald auf Mineralboden)  

- Extensivierung der Grünlandnutzung im Umfeld zur Beendigung von Dünger- und 
Schadstoffeinträgen in Moorsysteme  

- Erhalt und Optimierung naturnaher, nicht oder nur extensiv genutzter Waldbestände im 
Umfeld von Moorkomplexen; Durchführung waldbaulicher Maßnahmen zur Optimierung 
der Moorrandwälder und der moornahen Waldbereiche auf Mineralboden  

- keine Erstaufforstung wertvoller Feucht- und Magerstandorte  

 Erhalt und Förderung von Streu- und Naßwiesen als charakteristische Nutzungsform und 
wichtige Pufferzone im Umfeld der Moorkomplexe  

- Erhalt der traditionellen Nutzungsform durch Herbstmahd, Förderung der Integration der 
anfallenden Streu in Betriebsabläufe (z.B. Förderung von Stallhaltung mit Einstreu, 
Festmist- statt Güllewirtschaft)  

- keine Erstaufforstung in Streuwiesengebieten  

 Erhalt und Optimierung naturnaher Waldbestände, Förderung einer naturnahen Baumar-
tenzusammensetzung in Waldgebieten mit naturferner Bestockung  

- extensive forstwirtschaftliche Nutzung auf Sonderstandorten (Moorrandwälder, Schlucht- 
und Steilhangwälder, Feucht- und Auwälder)  

- langfristige Verjüngung standortfremd bestockter Flächen auf naturnahe Laub- oder 
Mischwälder  

- Förderung von Alt- und Totholz auf der gesamten Waldfläche  

 Erhalt und Ergänzung der Hecken um Wessobrunn und Sankt Leonhardt als land-
schaftsprägende Gehölzstrukturen  

- Ergänzung der vorhandenen Bestände durch Neupflanzung oder Zulassen von Sukzes-
sion  

- Belassen von düngerfreien, extensiv genutzten Randstreifen, u.a. durch Abschluss von 
Bewirtschaftungsvereinbarungen  

 Erhalt und Optimierung naturnaher Fließgewässer und angrenzender Lebensräume; Anlage 
von mind. 5-10 m breiten Pufferzonen, Reaktivierung dynamischer Prozesse an Fließge-
wässern in geeigneten Teilbereichen, Rücknahme von Verbauungen  

Kapitel 4.9.3 beschäftigt sich mit den Schwerpunktgebieten des Naturschutzes.  

Schwerpunktgebiete des Naturschutzes sind Teile des Landkreises bzw. einer naturräumlichen 
Untereinheit, in denen - bedingt durch eine besonders reichhaltige Lebensraumausstattung 
und/oder Funktion im bayernweiten Biotopverbund - bestimmte naturschutzfachliche Ziele drin-
gend verwirklicht werden müssen. Es handelt sich dabei um 
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 Gebiete mit besonders reichhaltiger oder hochwertiger Ausstattung an bestimmten Lebens-
räumen 

 Gebiete, in denen großflächige Lebensraumkomplexe erhalten oder entwickelt werden kön-
nen 

 Gebiete, in denen „Biotopverbundsysteme“ relativ leicht verwirklicht werden können. 

Eine ausführliche Beschreibung der Schwerpunktgebiete erfolgt im Umweltbericht im Kapitel 
"Pflanzen und Tiere".  

Nachfolgend werden die Ziele und Maßnahmen für das Schwerpunktgebiet „Moorgebiet west-
lich Wessobrunn“. beschrieben, die im ABSP betreffend das Gemeindegebiet formuliert wur-
den:  

 Verzicht auf die Unterhaltung von Entwässerungseinrichtungen im Schongauer Forst; Ent-
wicklung von naturnahen Waldbeständen an den Moorrändern und den angrenzenden 
Waldbeständen im Umfeld der Moore  

 Förderung naturnaher Waldbestände im Umfeld von Schwaigwaldmoos und Rohrmoos; 
Verzicht auf ertragsorientierte forstwirtschaftliche Nutzung im unmittelbaren Randbereich 
der Moorkomplexe 

 Optimierung und Regeneration gestörter Moorbereiche (z.B. Kaltenbacher Filz) vor allem 
durch Wiederherstellung des moortypischen Wasserhaushalts; nötigenfalls vorsichtige Ent-
buschung (Artenhilfsprojekt für den Blauschillernden Feuerfalter, Lycaenahelle)  

Das Gemeindegebiet von Wessobrunn liegt auch in dem im ABSP abgegrenzten naturräumli-
chen Einheit „Hohenpeißenberg und Wessobrunner Höhen“ (037 E). 

Etwa 150-200 m über dem Ammerseegebiet verlaufen in Nord-Süd-Richtung mehrere Wälle 
der Inneren Jungendmoränen. Die Moränen liegen auf einem Sockel aus Oberer Süßwasser-
molasse und altpleistozänen Schottern, der durch die nach Osten ziehenden Tälchen ange-
schnitten wird. Die naturräumliche Einheit umfasst zwei Teilbereiche: die Wessobrunner Höhen 
und die Lichtenauer Platte (Kap. 4.10.1). 

 



6 KONZEPTION; ZIELE; MASSNAHMEN FNP MIT INTEGRIERTEM LP GEMEINDE WESSOBRUNN 

Begründung mit Umweltbericht zum Feststellungsbeschluss vom 30.07.2024 69 

 
Abb. 24 Lage der Naturräumlichen Untereinheit „Hohenpeißenberg und Wessobrunner Höhen“ (037 E) nach ABSP 

1997. 

In Kap. 4.10.2 werden folgende – das Gemeindegebiet Wessobrunn betreffende übergeordnete 
Ziele und Maßnahmen für dieses Gebiet bestimmt: 

 Sicherung und Optimierung der Moor-und Streuwiesengebiete in der Lichtenauer Platte, 
v.a. in der Raistinger Lichtenau  

- Sicherung bzw. Wiederherstellung eines intakten Wasserhaushalts 

- Erhalt der intakten Moorkerne; Förderung der Regeneration von stärker beeinträchtigen 
Moorflächen  

 Erhalt bzw. Förderung naturnaher Zonierungen und Standortsgradienten im Randbereich 
und Umfeld der Moore (Randlagen, Bruchwald, Streuwiese, Wald auf Mineralboden): 

- Extensivierung der Grünlandnutzung im Umfeld zur Reduzierung von Dünger- und 
Schadstoffeinträgen in Moorsysteme 

- keine Erstaufforstung wertvoller Feucht- und Magerstandorte  

 Erhalt und Förderung von Streu- und Naßwiesen als charakteristische Nutzungsform und 
wichtige Pufferzone im Umfeld der Moorkomplexe; Wiederherstellung von Verbundsyste-
men  
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- Wiederaufnahme der Nutzung bzw. Pflege in brachgefallenen Streuwiesen  

- Erhalt der traditionellen Nutzungsform durch Herbstmahd, Förderung der Integration der 
anfallenden Streu in Betriebsabläufe (z.B. Förderung von Stallhaltung mit Einstreu, 
Festmist- statt Güllewirtschaft)  

- keine Erstaufforstung in Streuwiesengebieten  

 Erhalt und Optimierung naturnaher Waldbestände an der Westflanke des Rott-Tales, am 
Hohen Peißenberg und im Stiller Wald; Förderung einer naturnahen Baumartenzusammen-
setzung in Waldgebieten mit naturferner Bestockung  

- allenfalls extensive forstwirtschaftliche Nutzung auf Sonderstandorten (Schlucht- und 
Steilhangwälder, Quellbereiche, Bachläufe)  

- langfristige Verjüngung standortfremd bestockter Flächen auf naturnahe Laub- oder 
Mischwälder plenter- oder femelartige Nutzung mit hohen Umtriebszeiten bzw. Ernteal-
ter Förderung von Alt- und Totholz auf der gesamten Waldfläche  

 Erhalt und Optimierung naturnaher Fließgewässer und angrenzender Lebensräume; Anlage 
von mind. 5-10 m breiten Pufferzonen, Entwicklung naturnaher Lebensräume im Umfeld, 
v.a. an der Rott unterhalb des Zellsees und an den Waldbächen im Stillen Wald.  

Schwerpunktgebiete des Naturschutzes entsprechend den Empfehlungen des ABSPs 

Für die Schwerpunktgebiete des Naturschutzes werden im Hinblick auf den ersten Teilbereich 
„Lichtenauer Platte und Tal der Rott“ – einem Gebiet der Grundmoränenlandschaft, in dem sich 
einige größere Moorkomplexe befinden –folgende Ziele und Maßnahmen im ABSP abgeleitet: 

 Verstärkte Abstimmung der Bewirtschaftung der Teiche am Zellsee auf die landesweite 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, v.a. als Lebensraum von Amphibien und Vö-
geln  

- Bespannung der für Amphibien wesentlichen Gewässerbereiche bis spätestens 1.März  

- Verzicht auf Ablassen während der Laich- und Larvenentwicklungszeit (1.März bis 31. 
August)  

- naturschutzrechtliche Sicherung  

- Verzicht auf Besatz in naturschutzfachlich besonders wertvollen Teichen  

 Wiederherstellung eines intakten Wasserhaushaltes in den vorhandenen Moorresten (z.B. 
Lichtfilz); ggf. flankierende Pflegemaßnahmen.  

 Sicherung und Entwicklung der Streuwiesen; Wiederherstellung von Verbundsystemen  

- Ergänzung der vorhandenen Bestände durch Extensivierung im Umfeld; Förderung von 
Verbundstrukturen  

- Fortführung der Streuwiesenpflege; Wiederaufnahme der Mahd brachgefallener Be-
stände  

- Verbesserung des Wasserhaushalts 
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 Erhalt und Optimierung der Feucht- und Bruchwaldbestände im Nordteil der Lichtenauer 
Platte  

- Auflassen von Entwässerungseinrichtungen, ggf. Schließen von Gräben 

- weitgehender Nutzungsverzicht auf organischen Nassböden im Bereich von Feucht- und 
Bruchwäldern  

Im Hinblick auf den zweiten Teilbereich „Wessobrunner Höhen und Hohenpeißenberg“- ein 
Bereich, der mit dem Vorkommen der Eibe im Paterzeller Eibenwald einen erheblichen Teil der 
naturnahen Waldbestände und wertvollsten Waldkomplexe im Landkreis-Weilheim umfasst - 
werden folgende Ziele und Maßnahmen im ABSP für dieses Schwerpunktgebiet bestimmt: 

 Erhalt und Förderung naturnaher Waldbestände; Reduzierung der Wildbestände auf ein 
Maß, bei dem alle standortheimischen Baum- und Straucharten - insbesondere die Eibe - 
sowie die standorttypischen Bodenpflanzen ohne besondere Schutzmaßnahmen wachsen 
können.  

 Verzicht auf weitere Erschließung im Naturschutzgebiet Paterzeller Eibenwald.  

 Zulassen einer natürlichen Entwicklung in Waldbeständen auf Sonderstandorten, v.a. im 
Umfeld der Sinterquellen; weitgehender Verzicht auf forstwirtschaftliche Nutzung (im Pri-
vatwald ggf. gegen finanzielle Entschädigung der Eigentümer). 

Konkretes Leitbild 

Nachdem – bedingt durch die geologischen und topographischen Gegebenheiten – in der Ge-
meinde unterschiedliche Landschaftseinheiten zu finden sind, sind in Bezug auf Naturschutz 
und Landschaftspflege unterschiedliche Leitvorstellungen zu entwickeln: 

 Stabilisierung des Naturhaushalts durch gezielte Extensivierung der Land- und 
Forstwirtschaft in sensiblen Lagen und Schutzgebieten 

 Bewahrung charakteristischer Kulturlandschaftsteile in ihrer Schönheit und Eigenart, 
insbesondere die Baumhecken in Forst, alte Streuobstwiesen im Gemeindegebiet Wes-
sobrunn sowie die Krautäcker in Wessobrunn. 

 Erhaltung, Sanierung und Pflege von naturnahen Biotopstrukturen in der landwirt-
schaftlich genutzten Flur. 

 Errichtung eines Biotop-Verbundsystems, insbesondere in ausgeräumten Landschafts-
bereichen. 

 Finanzielle Förderung durch Vertragsnaturschutz oder Kulap für die Sicherung beson-
derer Lebensräume und Habitate seltener Arten 
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6.2.2 Naturschutz und Landschaftspflege – Darstellungen und 
Maßnahmen 

Nachrichtliche Übernahme bestehender Schutzgebiete u. Flächen für den Naturschutz 

Vergleiche auch die "Themenkarte Naturschutz" im Anhang 

Die Flächennutzungs- und Landschaftsplanung muss im Rahmen der nachrichtlichen Über-
nahme behördlich festgelegte Schutzgebietskategorien und Kartierungen übernehmen. 

 
Abb. 25 Nachrichtliche Übernahme nationaler und europäischer Schutzgebiete 

Für die FFH-Gebiete „Moore und Wälder westlich Dießen“ und „Moorkette von Peiting bis Wes-
sobrunn“ liegen Managementpläne vor. 

Naturdenkmäler 

Im Flächennutzungsplan werden ortsbildprägende Bäume aufgenommen, deren Erhaltung 
durch den Schutzstatus als Naturdenkmal gemäß § 28 BNatSchG gesichert werden sollte. 

Dabei ist unter einem Naturdenkmal ein mittels Rechtsverordnung aus ökologischen, wissen-
schaftlichen, geschichtlichen oder heimatkundlichen Gründen unter Naturschutz stehendes 
Landschaftselement zu verstehen. 

Wessobrunn hat bislang drei amtlich erfasste Naturdenkmäler: 

 „Tassilolinde“ auf der Fl.Nr. 250 auf der Gemarkung Wessobrunn 

 „Drei Linden“ auf der Fl.Nr 134 auf der Gemarkung Wessobrunn. 

 „Marienlinde“ in Linden auf Fl.Nr. 313 Gemarkung Forst 
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          

Abb. 26 Darstellung der bestehenden Naturdenkmäler „Tassilolinde“, „Drei Linden“ und „Marienlinde“ 

Naturschutzfachliche Sicherung weiterer Naturdenkmäler 

 
Abb. 27 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz: neues Naturdenkmal 

Als weiteres Naturdenkmal wird im Rahmen des Landschafts-
planes die Aufnahme der alten Linde am Forster Berg empfoh-
len. 

 

 

 

 

 

 

Biotopkartierung  

 

Abb. 28 Darstellung amtlich erfasster Biotopstrukturen 

Die amtliche Biotopkartierung aus dem Jahr 1997 mit Teilaktualisierungen von 2011 stellt alle 
naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen dar. Die Aktualisierung erfolgte teilweise 2021 und 
2022 und sind noch nicht abgeschlossen. Die Biotopkartierung umfasst sowohl Flächen, die 
nach Art. 23 BayNatSchG in Zusammenhang mit § 30 BNatSchG geschützt sind als auch sons-
tige naturschutzfachlich wertvolle Flächen. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen sind 
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Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen 
können, unzulässig.  

Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Für die Entwicklung von Siedlungen und Eingriffe in den Naturhaushalt ist nach Bau- bzw. Na-
turschutzgesetz ein Ausgleich erforderlich. Der Ausgleich kann auch vorgezogen erbracht wer-
den. Dann spricht man von einem Ökokonto. Bereits abgebuchte Flächen bzw. in Anspruch 
genommene Ausgleichsflächen sind ebenfalls zu kennzeichnen. Mit Bescheid vom 21.11.2022 
besitzt die Gemeinde ein gemeindliches Ökokonto.  

 
Abb. 29 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz: Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Dargestellt sind Flächen, die bereits dem Ökoflächenkataster gemeldet wurden. 

Landschaftspflegebereiche 

 
Abb. 30 Darstellungen der Maßnahmen für den Naturschutz: Landschaftspflegebereiche 

Diese Landschaftspflegebereiche kennzeichnen Bereiche, in denen die extensive Pflege zur 
Sicherung artenreicher Lebensräume am ehesten angestrebt werden soll. Die Gebietskulisse 
fasst verschiedene Bereiche zusammen:  

- Schutz- und Pufferzonen entlang von Waldrändern, Biotopflächen Schutzgebieten (FFH, 
WSG, NSG, LSG) 

- Brachflächen mit hohem naturschutzfachlichem Entwicklungspotential 
Diese Gebietskulissen bzw. dieser Suchkorridore beinhalten keinerlei förderrechtliche 
oder naturschutzrechtliche Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen, sondern dienen le-
diglich der Entscheidungsfindung bei der Suche nach besonders geeigneten und 
grundsätzlich in Frage kommenden Flächen. 
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Zur Umsetzung der hier einschlägigen Ziele sind für Teilflächen die Möglichkeiten für staatliche 
Förderungen (KULAP, Vertragsnaturschutzprogramm u.a.) zu prüfen. Die jeweiligen Förder-
richtlinien und Voraussetzungen können beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
sowie bei der Unteren Naturschutzbehörde abgefragt werden. 

Sortenerhaltungsgarten für alte Obstsorten im oberbayerischen Alpenvorraum (Ge-
meindliches Ökokonto) 

 

Abb. 31 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz  

Auf einer südexponierten Fläche im Ortskern von Wessobrunn, nördlich der als Naturdenkmal 
ausgewiesenen Gebetslinden sowie im Klosterhof hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit 
der Initiative „Apfel.Birne.Berge – Alte Obstsorten im oberbayerischen Alpenvorraum“ einen 
Sortenerhaltungsgarten entwickelt. Im Herbst 2023 erfolgte die Anpflanzung von ca. 80 alten 
Sorten auf der Klosterweide in Ergänzung zu bestehenden Obstgehölzen. 

Verbundsystem strukturreicher Gehölzlebensräume sowie extensiv genutzter Wiesen 
und Weiden 

In Bezug auf die Förderung eines Verbundsystems aus Feldgehölzen, Uferbegleitgehölzen, 
Hecken, Baumgruppen und Einzelgehölzen steht zunächst der Bestandsschutz im Vordergrund 
(s.o.). Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen zur Förderung eines Biotop-
Verbundsystems im Planungsgebiet empfohlen: 

 Erhaltung der bestehenden wertvollen Flächen und Biotopstrukturen insbesondere der 
Baumhecken. Besondere Bedeutung kommt hierbei den Schutzgebieten sowie den wertge-
benden vielfältigen faunistisch / floristisch bedeutenden Biotopstrukturen zu.  

 Renaturierung von Gewässern durch Anlage von extensiv bewirtschafteten Pufferstreifen 
und Pflanzung von Gehölzen.  

Renaturierung des Bachlaufs zur Stärkung des Verbundes an Feuchtflächen über Streh-
berg nach Pentscher  

 

Abb. 32 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz in der Themenkarte Einzelmaßnahmen 
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Abb. 33 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz: Bachlauf bei Strehberg mit angrenzenden Feuchtflächen 

Nachstehend sind weitere wichtige Einzelmaßnahmen genannt, die sich positiv auf den Natur-
haushalt auswirken: 

Entfernung von Ablagerungen 

 

Abb. 34 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz: Entfernung von Schutt und Ablagerungen in der Themen-
karte Einzelmaßnahmen 

 

Abb. 35 Bauschutt- und Müllablagerungen 
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Abb. 36 Bereiche mit Gartenabfall und Schnittgutablagerungen 

Ablagerungen wie Müll oder Bauschutt stellen insbesondere in geschützten Biotopflächen ein 
Problem dar. Entsprechende Stellen werden bespielhaft im Flächennutzungsplan mit integrier-
tem Landschaftsplan dargestellt. Hier sind Beseitigungsmaßnahmen erforderlich. 

Erhaltung von ortsbildprägenden Eichen und Eichengruppen 

 

Abb. 37 Darstellung der Maßnahmen für den Naturschutz: Erhaltung von ortsbildprägenden Eichen in der Themen-
karte Einzelmaßnahmen 

 

Abb. 38 Bereich mit landschaftsbildprägenden Eichen und Eichengruppen, hier „Brünnelewies“ 

Der Erhaltung von besonders orts- und landschaftsbildprägenden einzelnen Eichen und Eichen 
in Gruppen kommt im Gemeindegebiet an verschiedenen Stellen eine besondere Bedeutung 
zu. Dabei ist auch die extensive Bewirtschaftung der Flächen anzustreben. 






























































































































































































































































